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1.  Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Die Stadt Haslach im Kinzigtal liegt mit ihren 7.000 Einwohnern im Stdschwarzwald und bildet
zusammen mit den Gemeinden Fischbach, Hofstetten, Mithlenbach und Steinach eine verein-
barte Verwaltungsgemeinschaft.

Die Altersstruktur Haslachs ist durchmischt. Ca. 16 % der Personen sind unter 18 Jahre alt,
17 % der Bevolkerung sind zwischen 24 und 37 Jahre alt und ca. 23 % sind alter als 65 Jahre
alt. Es besteht deshalb eine differenzierte Nachfrage nach unterschiedlichen Wohnformen, die
die verschiedenen Bedirfnisse der jeweiligen Altersgruppen abdeckt.

Die Stadt hat auf die verschiedenen Bedurfnisse und unterschiedlichen Bedarfe ihrer Bevol-
kerung reagiert und méchte ein Wohnquartier entwickeln, das sich sowohl von der Bebau-
ungsstruktur in den Bestand eingliedert, als auch landschaftliche Qualitdten schafft und einer
zukunftsfahigen nachhaltigen Siedlungsentwicklung Rechnung tragt.

Durch die punktuelle Schaffung von Reihen- und Mehrfamilienhdusern wird die Dichte inner-
halb des Wohngebiets mafivoll erhdht, bei gleichzeitigem Schaffen zusammenh&angender und
qualitativ hochwertiger Grinflachen. Die Kombination aus Dichte und Grinraum tragt zu einer
effizienten Nutzung des Grund und Bodens bei und schafft gleichzeitig ein attraktives und le-
benswertes Wohnumfeld fiir die Bevdlkerung Haslachs.

Da die Innenentwicklungspotenziale innerhalb der Stadt begrenzt sind, soll das Quartier im
sudlichen Teil des Stadtgebiets entstehen, das einen neuen Siedlungsrand bildet. Die angren-
zende Landschatft ist gepragt von den Waldern des Stidschwarzwalds sowie mehreren Wiesen
und Weiden, die einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterstehen. Es bestehen ein-
zigartige Sichtbeziige und Wegebeziehungen in die Landschaft, die zu erhalten und weiterzu-
entwickeln sind.

Ziele der Planung:

- Deckung der Nachfrage an verschiedenen Gebaudetypologien und Wohnformen fir
alle Altersgruppen,

- zeitgemale, zukunftsfahige, qualitéatvolle sowie nachhaltige Siedlungsentwicklung,

- Schaffung von Raumen, die eine lebendige Nachbarschaft und ein gesellschaftliches
Miteinander férdern,

- Schaffung eines 0kologisch hochwertigen Naturraums,

- Gestaltung eines qualitativ hochwertigen Siedlungsrands mit hochwertigen Grinréu-
men.

Ziel und Zweck des Bebauungsplanes ,Briihl I11* ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen fur dieses Vorhaben zu schaffen und qualitativ hochwertigen Wohnraum fiir alle Bevolke-
rungsgruppen zu ermoglichen.
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BP Brihl 111 - Begriindung - Seite 2

2. Geltungsbereich

2.1. Lage, Abgrenzung, Grof3e des Geltungsbereichs

Das Plangebiet liegt studlich der Kernstadt in Stadtrandlage und somit im Auf3enbereich des
Stadtgebiets.

Abb. 1: Lage des Geltungsbereiches.
(Quelle: Geoportal Raumordnung Baden-Wurttemberg, 2023)

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches umfasst die Flurstiicke 1071, 1072, 1073, 1074,
1074/1, 1081, 1081/1, 1083 und 1084 ganzlich sowie Teile der Flurstiicke 1088, 1089, 1090,
1091, 1092. Der Geltungsbereich hat eine Flache von ca. 2,57 ha.

Bresch Henne Miihlinghaus Planungsgesellschaft 22045
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Abb. 2: Geltungsbereich im Katasterausschnitt.
(Quelle: ALK der Stadt Haslach)

2.2. Stadtebauliche Bestandsaufnahme

2.2.1 Nutzungen

Das Plangebiet schlie3t an das Baugebiet Bruhl Il an, das Uberwiegend aus Einfamilienh&u-
sern besteht. Westlich und dstlich des Gebiets befinden sich Einfamilienh&user, an die das
Plangebiet anschlief3t. Im Westen fliel3t der Hofstetterbach und im Osten der Muhlenbacher
Talbach, die von Siiden nach Norden verlaufen. Aufgrund der Lage am Siedlungsrand schlie-
Ren im Suden landwirtschaftlich genutzte Flachen direkt an das Plangebiet an. Es besteht ein
enger raumlicher Bezug zur offenen Landschaft und zum nahen Waldgebiet, das sich auf den
Auslaufern des Gehrenbergs befindet. Alles in allem ist das Gebiet aufgrund der Ortsrandlage
eher landlich gepréagt.

2.2.2 Ver-und Entsorgung

Im Plangebiet befinden sich keine Ver- und Entsorgungsleitungen fur Gas, Wasser, Strom und
Telekommunikation. Der Anschluss des Gebiets an die notwendigen Versorgungsleitungen
wird Uber die im Norden angrenzende Manfred-Hildenbrand-Strale erfolgen. Die weitere Ver-
sorgung wird Uber die Planstral3en gesichert.

Die Entwasserung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem.

Bresch Henne Mihlinghaus Planungsgesellschaft 22045
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Fir den Anschluss des Schmutzwassers wurde bereits im Rahmen der ErschlieBung des Bau-
gebietes ,Bruhl II* ein Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation im nérdlichen Bereich des
Neubaugebietes ,Brihl 111“ vorbereitet, an welchen die gepl. Schmutzwasserkanalisation des
Baugebietes angeschlossen wird.

Die fur die an den Bachlewald angrenzenden Grundstiicke vorgesehene 6ffentliche Schmutz-
wassertrasse soll in Richtung Nordwesten zu der bestehenden Schmutzwasser- bzw. Misch-
wasserkanalisation (mit Unterquerung des Hofstetterbachs) ableiten.

Fiur eine schadlose Ableitung im Bereich des offentlichen Entwasserungssystems wird der
Nachweis im Rahmen des Entwadsserungskonzepts erbracht. Weitere Ausfiihrungen zur ge-
planten Entwésserung sind in Kap. 7 oder dem Entwésserungskonzept (Anlage 3) zu entneh-
men.

2.2.3  ErschlieBung

Das Plangebiet ist grof3raumig mit dem Auto tber die von Siden nach Norden verlaufende
L 294 (Muhlenbacher Str.) zu erreichen. Im Norden schlie3t die Manfred-Hildenbrand-Str. di-
rekt an das Plangebiet an.

Die Stadt ist auRerdem uber den o6rtlichen Bahnhof an das 6rtliche Schienenverkehrsnetz an-
gebunden. Der Bahnhof liegt nordlich des historischen Ortskerns und wird von der Schwarz-
waldbahn angefahren, die von Offenburg bis nach Konstanz fahrt. Uber das FuR- und Rad-
wegenetz ist die Planflache innerhalb kiirzester Zeit zu erreichen. Bushaltestellen in der Hebel-
und Muhlenbacher Straf3e sind vorhanden.

Im Westen des Plangebiets fuhrt der Fullweg Béchlewaldweg nach Norden und stellt eine
wichtige FuRRverbindung zu den nordwestlich gelegenen schulischen Einrichtungen dar. Auch
im Osten befindet sich ein FuRweg (Waldseeweg), der das Gebiet ful3- und radlaufig mit den
sozialen Einrichtungen im Norden verbindet.

Im Stiden des Plangebiets liegen einige Wanderwege, die die Naherholungsgebiete erreichbar
machen.

2.2.4 Storfallbetriebe und Altlasten

Die Abfrage von nahegelegenen Storfallbetrieben und Altlasten im Plangebiet war negativ.

2.2.5 Emissionen

Geruch

Im Umkreis von 600 m um die Plangebietsgrenze befinden sich mehrere Tierhaltungsanlagen.
In ca. 50 m Entfernung sidlich des Plangebiets befindet sich im Bachlewaldweg 3 eine Pfer-
dehaltung mit Reithof. Stidwestlich des Plangebiets, in etwa 215 m Entfernung (Hofstetter
StralRe 41) befindet sich eine Rinder- und Schweinehaltung und in etwa 265 m Entfernung
(Hofstetter Stral3e 43) eine weitere Tierhaltung. Westlich des Plangebiets, in ca. 600 m Ent-
fernung an der zum Plangebiet abgewandten Nordseite des Spitzenbergs befindet sich ein
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weiterer Reithof (Reithof zum Schénzle) innerhalb des 600 m-Radius. Unmittelbar an den Reit-
hof zum Schénzle angrenzend befindet sich dartber hinaus eine private Pferdehaltung mit ca.
2 Pferden. Durch die Tierhaltungsbetriebe im Umfeld des Plangebiets kénnen Geruchsimmis-
sionen im Plangebiet hervorgerufen werden. Die Emission von Geruchsstoffen kann in der
Umgebung einer Geruchsquelle zu erheblichen Belastigungen fiihren. Die Eigenschaft, beim
Menschen Geruchsempfindungen auszuldsen, ist eine spezifische Eigenheit des jeweiligen
Stoffes. Der Geruch kann wahrgenommen werden, wenn die spezifische Geruchsschwelle des
jeweiligen Geruchsstoffes uiberschritten wird. Ublicherweise werden Geriiche nicht aufgrund
ihrer Intensitét, sondern aufgrund der Haufigkeit ihrer Wahrnehmung beurteilt (TA Luft 2021).

Tab. 1: Immissionswerte fiir verschiedene Nutzungsgebiete (relative Grenzhaufigkeiten*) nach TA Luft
2021, Auszug aus dem Geruchsgutachten

Wohn-/Mischgebiete, Gewerbe-/Industriege- Dorfgebiete

Kerngebiete mit Wohnen, biete,

UibEnE Eaiien Kerngebiete ohne Wohnen

0,10 (10 %) * 0,15 (15 %) * 0,15 (15 %) *

Im Rahmen eines Geruchsgutachten wurde gepriift, ob aufgrund der Geruchsbelastung er-
hebliche Belastigungen fur die Wohnbebauung auftreten. Die vorliegende Untersuchung er-
mittelt und bewertet im Auftrag der Stadt Haslach im Kinzigtal die Geruchsimmissionen im
Plangebiet ,Brihl 111“ sowohl fur den derzeitigen Bestand der landwirtschaftlichen Nutzungen
im Umfeld des Plangebiets einschliel3lich ggf. zu berticksichtigender Entwicklungsabsichten
der Betriebe.

Der Immissionswert fur Wohn-/Mischgebiete von 10 % Jahresgeruchsstundenhaufigkeit nach
Anhang 7 TA Luft 2021 wird im Grol3teil des Plangebiets eingehalten. In diesen Bereichen
besteht keine Nutzungseinschrankungen fiir eine geplante Wohnbebauung. Das Plangebiet
grenzt im Siden an landwirtschaftliche Flachen im Auf3enbereich an. Der fir Wohngebiete
geltende Immissionswert von < 10 % kann in Anlehnung an die Gemengelageregelung nach
Nr. 3.1 Anhang 7 TA Luft 2021 fiir den Ubergangsbereich zwischen landwirtschaftlicher Nut-
zung bzw. dem AuRRenbereich und der geplanten Wohnnutzung (Plangebiet) auf einen geeig-
neten Zwischenwert erhoht werden. Aus gutachterlicher Sicht sollte der Zwischenwert den Im-
missionswert von 15 % Jahresgeruchsstundenhaufigkeit fir Dorfgebiete gemaf TA Luft 2021
fur die Wohnbebauung im Plangebiet, die sich im Ubergang zum AuRRenbereich befindet, an
der geplanten Bebauung jedoch nicht Gberschritten werden.

Eine juristische Priifung einer Uberschreitung der 10 % Jahresgeruchsstundenhaufigkeit hat
ergeben, dass im vorliegenden Fall eine Gemengelage vorliegt und aufgrund dessen bei einer
Jahresgeruchsstundenhéaufigkeit von < 15 % keine erhebliche Belastigung durch Geruch vor-
liegt. Eine Gemengelage kann angesichts der Ortstiblichkeit der Geruchsauswirkungen, der
landwirtschaftlichen Pragung des im Ubergangsbereich zum AuRenbereich gelegenen Plan-
gebiets und seiner erheblichen Vorbelastung angenommen werden.

Bresch Henne Mihlinghaus Planungsgesellschaft 22045
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Auf den Flachen, auf denen eine Jahresgeruchsstundenhaufigkeit von tber 15 % prognosti-
ziert wird, ist keine Bebauung vorgesehen. Festsetzungen fir die Bebauung im Grenzbereich
wurden in den Bebauungsplan aufgenommen.
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Abb. 3: Geruchsprognose
(Quelle: Schallgutachten, 2024).

Entsprechend dem Gebot der gegenseitigen Ricksichtnahme sind in der Bauleitplanung eine
realistische, betriebswirtschaftlich verniinftige Entwicklung benachbarter landwirtschatftlicher
Betriebe und die sich daraus ergebenden zusatzlichen Erfordernisse fur die Einhaltung von
Abstanden zu bertcksichtigen. Im Rahmen des Geruchsgutachtens wurden die Entwicklungs-
absichten bei den benachbarten Betrieben abgefragt sowie die Baugenehmigungsunterlagen
miteinbezogen.

Die Erweiterungs- und Entwicklungsmaoglichkeiten der betroffenen landwirtschaftlichen Be-
triebe richtet sich derzeit nach § 35 BauGB. Fur das Fortbestehen der Betriebe sind Erweite-
rungsmoglichkeiten nicht zwingend erforderlich. Dies spiegelt auch die Antwort der Betreiber
auf Nachfrage nach Entwicklungsbedarfen wider: die Betreiber der landwirtschaftlichen Be-
triebe gaben keine weiteren Erweiterungsbedarfe an. Dies wurde bei der Berechnung der Ge-
ruchsbelastung fir das geplante Wohngebiet im vorliegenden Geruchsgutachten bertcksich-
tigt.

Schall

Des Weiteren steht in ca. 890 m Entfernung zum nahest moglichen Baugebietsrand ein
Schiel3stand des oOrtlichen Jager- und Schitzenvereins, von dem Larmemissionen ausgehen
konnen. Auch diese Nutzung geniel3t Bestandsschutz. Ein Larmgutachten hat ergeben, dass
vom Schiel3stand keine erhebliche Beeintrachtigung ausgeht.

Erhebliche Beeintrachtigungen sind jedoch durch Verkehrslarmemissionen ausgehend von
der Manfred-Hildenbrand-Straf3e zu erwarten. Die vorgesehenen Schutzmaflinahmen sind als
Festsetzungen in den Bebauungsplan eingegangen. Detaillierte Ausfihrungen sind dem Ka-
pitel 8.12. ,Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BIm-
SchG* zu entnehmen.
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2.2.6  Uberschwemmungen

Das Plangebiet liegt in der Uberflutungsflache eines HQextrem.

i

M Briy

Abb. 4: Lage des Geltungsbereichs in der Uberflutungsflache eines HQextrem
(Quelle: LUBW, 2023).

Bei einem HQextrem kann sich das Wasser bis zu einer Uberflutungstiefe von 25 cm stauen.
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Abb. 5: Uberflutungstiefen 0 — 0,25 m bei einem HQextrem
(Quelle: LUBW, 2023).

Das Baugebiet soll insgesamt um mindestens 0,5 m angehoben werden. Die in den Hochwas-
sergefahrenkarten  dargestellte  Uberflutungssituation ~ wird  sich  aufgrund  der
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Gelandeanpassung verandern. Eine Retentionsraumbilanzierung ist fur das Plangebiet inner-
halb von Uberflutungsflachen HQextrem nach §76 WHG nicht erforderlich.

2.2.7 Kampfmittel

Die Luftbildauswertung hat einen Verdacht auf Kampfmittelbelastungen innerhalb des Gel-
tungsbereichs ergeben. Fur den siidwestlichen Teil des Planungsgebiets kann das Vorhan-
densein von Blindgéngern nicht ausgeschlossen werden. Es ist anzunehmen, dass nach dem
zweiten Weltkrieg im Plangebiet vorhandene Bombentrichter mit unterschiedlichen Materialien
aufgeflllt wurden. Dies erfordert einen besonderen Umgang im Rahmen der Bauausfiihrung.

Legende

< maglicher verfiillter Bombentrichter

E Kampfmittelverdachtsflache (KVF)

D Beantragtes Erkundungsgebiet

Abb. 6: Auszug aus der Uberpriifung der Kampfmittelbelastung tber Luftbildauswertung
(Quelle: UXOPRO, 26.09.2022)
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2.2.8 Landwirtschaft

Die Stadt Haslach hat einen hohen Anteil an Wald- und Landwirtschaftsflachen. Wahrend im
Norden Haslachs eher Béden mit niedriger Bodenqualitat vorherrschen (Grenzflur und Unter-
grenzflur), so befinden sich im Stiden Haslachs Boden mit der Kategorie ,Vorbehaltsflur I“. Die
Vorbehaltsflur | umfasst landbauwiirdige Flachen (gute Bdden) und Flachen, die wegen ihrer
O0konomischen Standortsgunst fur den Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen
Nutzung vorzubehalten sind. Die Kategorie ,Vorbehaltsflur® schliel3t jedoch eine andere Nut-
zung nicht aus.

Die Planflache befindet sich gréftenteils im Eigentum der Gemeinde, die sie in den letzten
zehn Jahren schrittweise aufgekauft hat. Derzeit sind die Flachen an landwirtschaftliche Be-
triebe verpachtet. Die Pachter wurden schriftlich Gber die Kiindigung ihrer Pachtvertrage infor-
miert. Die Flachen werden zur Grinlandbewirtschaftung genutzt und dienen tUberwiegend der
Futtermittelproduktion. Die Kindigung der Pachtvertrage verursacht keine existenzbedro-
hende Situation fur die landwirtschaftlichen Betriebe, die ihre Futtermittel anderweitig beziehen
konnen. Folgende Schlage nehmen durch das Plangebiet jedoch in ihrer Lange ab: 1088,
1089, 1090, 1091 und 1092. Der kleinste Schlag (1094) hat nach der Trennung eine Lange
von 50 m. Die weiteren Schlage besitzen auch nach Realisierung des Baugebiet eine Lange
von Uber 130 m, die eine wirtschaftliche Bewirtschaftung méglich macht, sodass auch nach
Realisierung des Plangebiets eine wirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden landwirt-
schatftlichen Flachen mdglich ist.

Im Rahmen des Wohnbauflachenbedarfsnachweises wurden die begrenzten Innenentwick-
lungspotentiale sowie alternative Flachen im Aul3enbereich Uberprift. Den ermittelten gerin-
gen Entwicklungspotenzialen stehen rund 270 Eintrdge von Bauplatzinteressierten gegen-
Uber, deren Bedarf weder durch die bestehenden Innenentwicklungspotenziale noch durch die
verfiigbaren Flachenreserven gedeckt werden kann.

Die Stadt Haslach kommt zum Ergebnis, dass die Planflache eine der letzten verbliebenen
Moglichkeiten zur effektiven, konzentrierten Wohnbauentwicklung Haslachs ist. Aus Sicht ei-
ner nachhaltigen Stadtentwicklung ist eine konzentrierte Siedlungserweiterung auf einer gro-
Reren zusammenhangenden Flache kleineren Arrondierungen vorzuziehen. Zwar finden sich
im Norden der Stadt Boden mit geringerer Qualitat, jedoch gibt es dort keine zusammenhan-
genden Flachen, die sich fir eine grof3flachige Siedlungserweiterung eignen. Daher soll die im
Siden liegende Planflache entwickelt werden. Durch die angestrebte hohe Wohndichte kann
der ErschlieBungsaufwand gering gehalten werden. So wird langfristig Flache eingespart.
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Abb. 7: Wertstufen der Flurbilanz 2022 fir das Stadtgebiet Haslach im Kinzigtal
Quelle: Landesanstalt fur Landwirtschaft, Ernahrung und landlicher Raum, Stand 10.2024.
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2.29 Impressionen Plangebiet

Abb. 8: Blick nach Siidwesten in die offene Landschaft
Foto bhmp.

Abb. 9: Einfamilienhduser an Manfred-Hildenbrand-Str. und Waldseeweg
Foto bhmp.
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3. Ubergeordnete Vorgaben

3.1. Regionalplanung

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese
Ziele sind im Regionalplan in Form der regionalen Siedlungs- und Freiraumstruktur festge-
setzt. Im aktuell rechtswirksamen Regionalplan aus dem Jahr 2019 ist die Planflache als Weil3-
flache dargestellt und wird von keinen regional bedeutsamen Schutzgebieten Giberlagert. Dem
Vorhaben steht aus regionalplanerischer Sicht nichts entgegen.
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Abb. 10: Ausschnitt aus dem Regionalplan.
(Quelle: Regionalverband Siidlicher Oberrhein, 2019)
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3.2. Flachennutzungsplan

Abb. 11: Ausschnitt aus dem Flachennutzungsplan.
(Quelle: Stadt Haslach im Kinzigtal, 2002)

Der geltende Flachennutzungsplan stellt im gesamten Geltungsbereich landwirtschaftliche
Flache dar. Quer durch das Plangebiet verlauft zeichnerisch eine 20 kV-Leitung, die jedoch
nicht mehr besteht.

Gem. 8§ 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane als verbindliche Bauleitplane aus dem Flachen-
nutzungsplan (FNP) zu entwickeln. Da der Bebauungsplan nicht aus dem geltenden Flachen-
nutzungsplan entwickelt werden kann, wird der Flachennutzungsplan im Parallelverfahren ge-
andert. Der Wohnbauflachenbedarf wird im Rahmen der Anderung des Flachennutzungsplans
begrindet.
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3.3. Bestehende Bebauungsplane

Fir das Plangebiet existieren keine Bebauungsplane.

An das Plangebiet grenzt der Geltungsbereich des Bebauungsplans Bruhl Il aus dem Jahr
2014. Dieser sieht im Uberwiegenden Teil des Geltungsbereichs Einfamilienhauser vor. Au-
Rerdem sichert er den Bachlauf des Hofstetterbachs sowie dessen Randbereiche. Die sudlich
gelegene Manfred-Hildenbrand-Str. dient dem Plangebiet Bruhl Il als ErschlieRungsstralie.
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Abb. 12: Ausschnitt aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ,, Bruhl 11“.
(Quelle: Stadt Haslach im Kinzigtal, 2014)

3.4. Rechtlich geschitzte Gebiete und Objekte

Im Plangebiet liegen von der LUBW kartierte FFH-M&ahwiesen und ein Biotop gemafld § 33
BNatSchG. Die Uberplanung gesetzlich geschitzter Bereiche erfordert eine Ausnahmegeneh-
migung sowie Ausgleichsmalnahmen, die im Umweltbericht genannt und beschrieben sind.

Denkmalgeschiitzte Flachen oder Objekte sind nicht bekannt.

Gesetzlich festgesetzte Uberschwemmungsgebiete und Wasserschutzgebiete sind nicht be-
troffen.
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[+nanl

Abb. 13: Lage des Untersuchungsraums (rot umrandet)
Gelb: FFH-Mahwiese; Magenta: § 33-Biotope BNatSchG
(Quelle: Luftbild LUBW)

4. Verfahren

Der Bebauungsplan ,Brihl 111* wird im Regelverfahren mit zweistufiger Behorden- und Offent-
lichkeitsbeteiligung nach BauGB durchgeflhrt.

Fur die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 8§ 1a BauGB wird eine Um-
weltprifung durchgefuhrt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Wirkungsprognose im Umwelt-
bericht hat zum Ziel, die mit dem Vorhaben verbundenen Wirkungen auf die Schutzguter dar-
zustellen und zu ermitteln, inwieweit diese Wirkungen zu erheblich nachteiligen Umweltwir-
kungen fuhren kdnnen. Die Umweltwirkungen werden getrennt nach Schutzgutern im Um-
weltbericht beschrieben. Fur erwartete wesentliche nachteilige Umweltwirkungen mit erhebli-
chen Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft werden Vermeidungs- und Minderungs-
mafnahmen festgesetzt.

Die Ergebnisse werden im Umweltbericht und durch entsprechende planungsrechtliche Fest-
setzungen gesichert.

Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens ist gem. § 10a BauGB eine zusammenfassende
Erklarung beizufugen, Uber die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der
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Offentlichkeits- und Behoérdenbeteiligung in dem Bauleitplan beriicksichtigt wurden und aus
welchen Grinden der Plan nach Abwagung mit den gepriften, in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmadglichkeiten gewahlt wurde.

5. Artenschutz

Bei der Realisierung von Bauvorhaben sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit
01.03.2010 geltenden Bundesnaturschutzgesetzes, insbesondere die Verbotstatbestéande
nach 8 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG zu beachten. Bei Baumafinahmen (z.B. Gebdudeumbau,
Gehoélzrodung, Freiflachenumgestaltung) sind rechtzeitig durch fachkundige Personen maogli-
che Vorkommen relevanter Arten zu beurteilen und bei vorhandenem Habitatpotenzial zu un-
tersuchen sowie die ggf. erforderlichen Artenschutzmafnahmen durchzufihren. Dies gilt auch
fur Privatpersonen.

In einer artenschutzrechtlichen Vorprifung wurde das vorhandene Habitatpotenzial bei einer
Vor-Ort-Begehung eingeschétzt. Ein Vorkommen von Flederm&usen, hohlen-, halbhdhlen-,
boden- und freibritenden Vogelarten, Zauneidechse, Schlingnatter und vom Hellen- und
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling, sowie dem Kleinen Blaupfeil und Feuchtgriinland be-
wohnende Heuschrecken ist aufgrund geeigneter Habitatstrukturen im Untersuchungsraum
nicht von vornherein auszuschliel3en. Um in der weiteren Planung Sicherheit in Bezug auf den
besonderen Artenschutz nach § 44 BNatSchG zu erlangen, wurde eine spezielle artenschutz-
rechtliche Prifung (saP) durchgefuhrt. Die saP kam zum Ergebnis, dass bei der Umsetzung
des Vorhabens eine Betroffenheit von Flederméusen und Vdgeln nicht auszuschlieRen ist.
Diesbeziglich wurden Vermeidungsmal3nahmen in den Bebauungsplan aufgenommen.

6. Planungskonzept

Allgemeiner Hinweis: Durch die Verkehrsplanung wurden im Laufe des Planverfahrens die
StralRenfuihrung, die Verortung der Ba&ume und des Begleitgriins sowie der ¢ffentlichen Besu-
cherstellplatze und die Form der Wendeflachen optimiert. Auferdem wurden weitere Wohn-
gebaude hinzugefigt, der geplante Griinzug verkleinert und die stralRenbegleitenden Grinfla-
chen etwas vergréfRert. Eine ErschlieBungsstral3e wurde durch einen naturnah gestalteten
Entwasserungsgraben ersetzt. Eine Anpassung des stadtebaulichen Konzepts (Stand April
2024) wurde nicht vorgenommen. Die Planung weicht in den genannten Punkten von den
nachfolgenden Abb. 14 und 16 des stadtebaulichen Konzepts (Stand April 2024) ab. Der ak-
tuelle Stand der Planung ist der Planzeichnung der Verkehrsplanung in Abb. 15 zu entnehmen.

6.1. Allgemeine Zielsetzung und Grundzlige der Planung

Ziel des stadtebaulichen Entwurfs Brihl Il ist es, ein Wohnquartier mit einer mit dem Umfeld
vertraglichen stadtebaulichen Dichte zu schaffen, welches seinen Teil zu einer zeitgemalien,
zukunftsfahigen, qualitatvollen sowie nachhaltigen Siedlungsentwicklung in Haslach beitragt.
Hierbei soll durch die Realisierung einer durchmischten Siedlungsstruktur, bestehend aus
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verschiedenen Geb&audetypologien und Wohnformen fur alle Altersgruppen, entscheidend zur
Qualitat des neuen Quartiers beigetragen werden. Dabei ist es wichtig, dass eine klare und
zugleich zur Landschaft hin gedffnete stéadtebauliche Grundstruktur in Verbindung mit einem
okologisch hochwertigem Naturraum fiir die Ausbildung eines angemessenen und anknipfen-
den Siedlungsrandes definiert und mittels unterschiedlicher Wohnformen und Gebaudetypo-
logien innerhalb des Siedlungsgefiiges eine lebendige Nachbarschaft geschaffen wird.

6.2. Bebauungskonzept

Die bauliche Struktur setzt sich Uberwiegend aus einem Verbund von Wohnhéfen und Wohn-
gemeinschaften sowie Platzen zusammen, wodurch die Bildung von Nachbarschaften gefor-
dert wird. Unter Einbeziehung von Mehrgenerationenwohnen soll das Prinzip des gemein-
schaftlichen Wohnens weiter gestéarkt werden. Ergéanzend zu den Einzel-, Doppel- und Rei-
henh&ausern mit Flachdach werden an bestimmten Stellen L-formige Mehrfamilienhduser mit
hoherer Dichte vorgesehen. Dies ermdglicht so eine Vielzahl unterschiedlicher Bautypologien
sowie Baugruppen mit dem Schwerpunkt des generationeniibergreifenden Wohnens.

Abb. 14: 3D-Modell des Bebauungskonzeptes (Stand April 2024)
(Quelle: bhmp)

Insgesamt sieht das Bebauungskonzept die Schaffung von 88 Wohneinheiten sowie 176 Stell-
platze vor, davon 108 Stellplatze in drei Tiefgaragen. Da alle Grundstlicke an Privateigentiimer
verkauft werden, kénnen die Angaben zu den geplanten und tatsachlich hergestellten
Wohneinheiten inkl. ihrer Stellplatze stark abweichen. Der festgesetzte Stellplatzschlissel liegt
bei 1,5 Stellplatzen pro Wohneinheit, auch wenn im Planungskonzept mit 2 Stellplatzen pro
Wohneinheit gerechnet wurde. Auf die Festsetzung von sozialem Mietwohnungsbau wurde in
diesem Gebiet verzichtet, da die planungsrechtlich vorgesehene kleinteilige Wohnform (Ein-
zel-, Doppel- und Kettenh&user) hierfir nicht geeignet ist. Ziel dieser Planung ist es, insbeson-
dere jungen Familien den Erwerb von Wohneigentum zu ermdglichen und die Eigentiimer-
quote zu starken.
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Tab. 2: Anzahl geplanter Wohneinheiten und Stellplatze (Stand April 2024)

Gebéaudetyp Anzahl Anzahl an WE Anzahl an WE Geplante

insgesamt je Gebaude insgesamt Stellplatze
Einzelhaus 11 1 11 22
Doppelhaus 7 2 14 28
Kettenhaus 9 1 9 18
Mehrfamilienhaus 7 9 54 108
L-Form 3 9 27 54
Quadrat 1 9 9 18
Rechteck + SG 3 6 18 36
88 176

WE = Wohneinheiten, SG = Staffelgeschoss

6.3. VerkehrserschlieRung

Ausgehend von der Hauptzufahrt in das Quartier Uber die Manfred-Hildenbrand-Straf3e wird
das Gebiet Uber die in nord-stid-Richtung verlaufenden HaupterschlieBung A und finf in ost-
west-verlaufende Stichstraf3en (Planstral3en B — F) erschlossen.

Fir die Planstral3e A und B ist jeweils eine Wendemdglichkeit fir Pkw sowie dreiachsige Ab-
fallsammel- und Rettungsfahrzeuge vorgesehen. In der Planstral3e C befindet sich zudem eine
weitere Wendemoglichkeit, die sowohl dem Pkw-Verkehr als auch den Lieferverkehr dient.

GroRRere Rettungsfahrzeuge, die in den StichstraR3en C, D, E und F eingesetzt werden, verlas-
sen das Gebiet nach Abschluss des Einsatzes bzw. nach Entscharfung der Gefahrensituation
rickwarts.

Das gesamte Gebiet ist als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Der Fuf3- und Radver-
kehr begegnet dem motorisierten Verkehr gleichberechtigt. In diesem System nutzen Fuf3gan-
ger, Radfahrer und motorisierter Individualverkehr den Stral3enraum gleichberechtigt, ohne
dass eine Verkehrsart Vorrang hat. Dieses Konzept bietet mehrere Vorteile: Zum einen erhéht
sich die Verkehrssicherheit, da Autofahrer ihr Tempo anpassen und besonders aufmerksam
fahren missen. Zum anderen wird der Flachenbedarf reduziert, weil separate Geh- und Rad-
wege entfallen kdnnen. In Verbindung mit den kleineren Begegnungsplatzen, die mit Sitzb&n-
ken und einzelnen Spielelementen ausgestattet sind, bietet der 6ffentliche Raum in und um
das neue Quatrtier attraktive Orte der Begegnung und des Aufenthalts fur alle Altersgruppen.

Mehrere Ful3- und Radwege schliel3en an den verkehrsberuhigten Bereich an und erschlie3en
den westlich gelegenen Griinzug sowie die angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen. Im
Osten werden tiber Wegeverbindungen der Parkplatz Waldseeweg sowie der Grin- und Spiel-
zug ,Mehrgenerationenparcour” erschlossen. Die Wege schlieRen an das bestehende Ful3-
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und Radwegenetz an und schaffen eine Verbindung in die Innenstadt sowie nach Siden in die
offene Landschatft.
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Abb. 15: Verkehrsplanung mit Baufenster
(Quelle: Wald + Corbe und bhmp, 2025)

6.4. Ver-und Entsorgung

Das Konzept sieht eine naturnahe Gestaltung des Griinzugs sowie eine wegebegleitenden
offenen Regenwasserfuhrung an ausgewahlten Stellen vor. Die Oberflachenentwasserung
der StraRenraume, Platzflachen und begriinten Dachflachen soll zum Teil mittels offener Ent-
wasserungsgraben und -rinnen sowie zum Teil Uber Regenwasserkanale gesammelt und in
den Hofstetter Talbach eingeleitet werden. Schmutzwasser kann im Einmindungsbereich
Uber das bestehende Kanalisationsnetz abgeleitet werden. Detailliertere Ausfuhrungen zur
Entwasserung sind dem Kap. 7 zu entnehmen.

Um die erforderlichen Pkw-Stellplatze im Quartier zu integrieren, sind neben oberirdischen
Stellplatzen auf den Grundstiicken auch unterirdische Tiefgaragen fur die Mehrfamilienhauser
vorgesehen.

Fir die PlanstraRe A und B ist jeweils eine Wendemdglichkeit fur dreiachsige Abfallsammel-
fahrzeuge vorgesehen. Die StichstralRen C bis F kdnnen nicht von Abfallsammelfahrzeugen
angefahren werden. Die Bewohner dieser Grundstticke bringen ihre Abfallbehalter am Abfuhr-
tag zu den dafur eingerichteten Sammelplatzen in der Planstral3e A.
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GroRRere Rettungsfahrzeuge, die in den StichstraRen C, D, E und F eingesetzt werden, verlas-
sen das Gebiet nach Abschluss des Einsatzes bzw. nach Entscharfung der Gefahrensituation
rickwarts.

Das Gelande soll um mindestens 0,5 m angehoben werden, um es an das StraRenniveau der
Manfred-Hildenbrand-StrafRe anzugleichen. Durch die Anhebung des Geldndes kénnen die
Aushubmassen direkt vor Ort verwendet werden. Dies tragt zur nachhaltigen Bodenverwer-
tung bzw. zum Bodenrecycling bei.

6.5. Freiraum / Okologie / Klimaschutz

Mit dem neuen Wohnquartier wird die Stadt Haslach an ihrem siidlichen Ortsrand baulich ver-
vollstandigt, sodass ein kompakter und zugleich mit der Kulturlandschaft verbundener Sied-
lungskorper entsteht. Um der Besonderheit der Randlage Rechnung zu tragen, wurde ein Frei-
raumgestaltungskonzept erstellt, das die Griin- und Freiflachen innerhalb des Gebiets ausge-
staltet und mit den Auf3engebietsflachen optimal verknipft. Das Konzept sieht von Westen
nach Osten und von Norden nach Siden verlaufende Griinachsen sowie begrinte Dacher vor,
die eine Verzahnung mit der Landschaft und mit der Haslacher Grinstruktur herstellt. So
knlpft der Griinzug im Westen an bestehende Grunstrukturen an und 6ffnet sich im Stiden zur
Landschaft. Hierdurch erfolgt eine optimale Einbettung des neuen Wohnquartiers in die gleich-
wohl von Besiedlung, Landwirtschaft und Wald geprégte Landschaft Haslachs. Dabei vereint
der grof3ziigig angelegte Griinzug unterschiedliche Nutzungen. Neben einem Ort der Begeg-
nung und Erholung bietet er die Chance die biodiverse und 6kologisch wertvolle Natur zu er-
leben und dient gleichzeitig als stadtklimatisch wichtige Kalt- und Frischluftschneise fir das
neue Quartier. Zusatzlich ist am sudlichen Quartiersrand die Aufstellung von Kunsthorsten
(Alternativ auch Nist- und Brutplatzen fur andere Vogelarten) geplant, um Nistmdglichkeiten
fur die ortliche Vogelwelt zu schaffen. Um schlielilich eine Integration der genannten biodiver-
sen Grunflachen mit dem Quartier zu erreichen, sollen ausgehende ,Griinfinger* in Kombina-
tion mit schattenspendenden Baumen die baulichen Strukturen mit dem zentralen Griinzug
verbinden. Die ,Grinfinger” sind Grinflachen mit Wasserrinnen, die sich entlang der erschlie-
Renden Wohnstral3en befinden und an die westlich gelegene Grinflachen anschliel3en. So
erganzen die Grunflachen innerhalb des Gebiets zusammen mit den Quartiersplatzen, die zum
Verweilen einladen, das Angebot des 6ffentlichen Raums. Die Wasserrinnen dienen der Ge-
staltung und gleichzeitig der Entwasserung. Eine weitere Wasserrinne befindet sich entlang
des Gebietsrands im Suden.
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Abb. 16: Freiraumkonzeption (Stand: Januar 2026)
(Quelle: bhmp)

7. Entwasserungskonzeption

Das Neubaugebiet ,Bruhl 111* ist nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) im Trennsystem zu er-
schlieBen. Fur den Anschluss des Schmutzwassers liegen Anschlussmdglichkeiten an das
weiterfiihrende Entwéasserungssystem vor. Fir die Niederschlagswasserbeseitigung ist die Er-
stellung eines Entwéasserungskonzepts erforderlich, das eine maogliche Versickerung, Rick-
haltung und Ableitung in den westlich gelegenen Vorfluter bzw. eine Ableitung gedrosselt in
das o6ffentliche Entwasserungssystem prift und rechnerisch nachweist.

Das Freiraumgestaltungskonzept sieht stralenbegleitende Griin- und Freiflachen, die in Teil-
bereichen Wasserrinnen beinhalten, entlang der ErschlielBungsstralen vor (s. Kap. 6). Auf
Grundlage des Freiraumgestaltungskonzepts wurde die Entwasserungskonzeption erstellt. Im
Rahmen der Erstellung wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Geldndeoberkanten
im erschlossenen Zustand im gesamten Gebiet um mindestens 0,5 m erhdéht werden.

Bemessungsgrundlagen

Die fur die Bemessung der Regenwasserableitungstrassen verwendeten Bemessungsregen
wurden auf Grundlage der Niederschlagshthen der KOSTRA-DWD 2020 fir die Ortslage der
Stadt Haslach erstellt. Bei den Nachweisen der Uberstaufreinheit ist fir die neugeplanten
Wohngebiete mit zu Wohn- oder Gewerbezwecken genutzten Untergeschossen eine Uber-
stauhaufigkeit von T = 5 a sicherzustellen. Fir den Nachweis der Uberstaufreiheit der
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geplanten Regenwasserableitungstrassen wurde ein Bemessungsregen mit einer Dauer von
120 Minuten verwendet. Zusatzlich ist nach DWA-A 118 fir die geplanten Regenwasserablei-
tungstrassen ein Uberflutungsnachweis fiir T = 30 a zu fithren. Die Auswirkung von Starkregen
der Wiederkehrzeit T = 100 a auf das geplante Entwasserungssystem wurde ebenfalls hyd-
raulisch (Jahrlichkeit T=100a) berechnet. Auf Grundlage dieser Berechnung bzw. zur Sicher-
stellung méglicher Ableitung noch seltenerer Regenereignisse wurden Notableitwege (Ober-
flachenableitwege) fiir das Niederschlagswasser im Baugebiet und angrenzend an das Bau-
gebiet definiert.

Entwésserungsoptionen

Das Entwasserungskonzept zeigt, dass eine Niederschlagsbeseitigung tber eine rein oberfla-
chennahe Ableitung Uber Grabenableitungstrassen/Entwasserungsrinnen und der Verwen-
dung der fast vollstdndigen Freianlagenflache als Versickerungsanlage nicht maoglich ist (s.
Kap. 3.1, Entwasserungskonzept). Der Anschluss an den Regenwasserkanal ist erforderlich,
um die Niederschlagsbeseitigung fur die erforderlichen Bemessungsregen zu gewahrleisten.
Gemal Berechnungen ist eine vollstandige Niederschlagsbeseitigung tUber den Regenwas-
serkanal fur die erforderlichen Bemessungsregen moglich (s. Kap. 3.1, Entwésserungskon-
zept). Die Entwésserungssicherheit kann demnach gewahrleistet werden.

Eine Niederschlagsbeseitigung Uber die Regenwasserleitung widerspricht jedoch einer de-
zentralen und naturnahen Entwéasserung. Ziel der Planung ist es, eine dezentrale und natur-
nahe Niederschlagsbeseitigung mit einer hochwertigen Gestaltung zu kombinieren. Aus die-
sem Grund wurde im Projektverlauf eine Losung erarbeitet, die eine ober- und unterirdische
Ableitung des Niederschlagswassers ermdglicht (Kap. 3.3, Entwasserungskonzept). Der
Nachweis wird im Rahmen des Entwasserungskonzepts erbracht.

Geplante Entwasserung

Schmutzwasserkanalisation

Fir die Entwasserung des héauslichen Abwassers wurde eine 6ffentliche Schmutzwasserka-
nalisation mit Ableitung in Richtung Norden sowie eine Ableitungstrasse in Richtung Stdwes-
ten geplant.

Regenwasserkanalisation

In dem ErschlieBungsgebiet sind Regenwasserkanaltrassen DN 300 bis DN 800 geplant. Die
Regenwasserkanalisation verlauft innerhalb der Verkehrsflachen in Richtung Nordwesten und
leitet an einer neu geplanten Einleitstelle in den Hofstetterbach ein. Es ist geplant, einen Grol3-
teil des Baugebiets an die Kanalisation anzuschlieRen (s. dunkelblaue Flachen Abb. 17). Zu-
dem sind an die Kanaltrassen die Entwasserungsgraben angeschlossen.

Entwasserungsgraben

Neben dem Anschluss an die Kanalisation werden insgesamt drei Entwasserungsgraben vor-
gesehen.

Zur Sicherstellung der Ableitung des dem Neubaugebiet zuflie3enden AulRengebietswassers
werden an dem westlichen und stidlichen Rand des Neubaugebietes Entwasserungsgraben
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ausgebaut, die das AulRengebietswasser an zwei Einlaufbauwerken der geplanten Regenwas-
serkanalisation des Neubaugebietes zuleiten. Zur Sicherstellung der Zuleitung des Aul3enge-
bietswassers zu den Entwéasserungsgraben ist eine teilweise Modellierung der auf3erhalb des
Neubaugebietes liegenden Zuleitungsbereichen der bestehenden Entwasserungsgraben zu
den geplanten Grabenableitungstrassen erforderlich. Die Umsetzung kann durch einen stad-
tebaulichen Vertrag gewahrleistet werden.

Innerhalb des Wohngebiets sind zwei Gréaben zur Entwésserung des an den angrenzenden
Grundstiicks- und StralRenflachen anfallenden Niederschlagswassers geplant. Baugrundsti-
cke, die im griin eingefarbten Bereich liegen, sollen vollstdndig an die Graben angeschlossen
werden (s. Abb. 17). Baugrundstticke, die im hellblau markierten Bereich liegen, sollen mog-
lichst teilweise an die Entwasserungsgraben angeschlossen werden. Dartiber hinaus anfallen-
des Niederschlagswasser kann in die Regenwasserkanalisation eingeleitet werden. Hier gilt
grundsatzlich, dass vorrangig alle Mdglichkeiten der dezentralen Niederschlagsbewirtschaf-
tung genutzt werden sollen, um die Einleitung von Niederschlagswasser in die Regenwasser-
kanalisation zu reduzieren (s. DIN 1986-100).

Die an die Entwasserungsgraben direkt angrenzenden Grundsticke sind so auszufiihren,
dass deren Gelandeoberkante an die geplante Grabenoberkante anschliel3t, das durch die
Gesamtentwasserungsplanung vorgesehene Grabenprofil sichergestellt wird und das Nieder-
schlagswasser der Grundstiicksentwasserung dem offentlichen Entwésserungsgraben zuge-
leitet werden kann.

Allgemeine Anforderungen an die Grundsticksentwésserung

Das im Bereich der einzelnen Grundstiicke anfallende Schmutzwasser ist dem 6ffentlichen
Schmutzwassersystem zuzuleiten. Das im Bereich der einzelnen Grundstiicke anfallende Nie-
derschlagswasser ist dem offentlichen Regenwassersystem zuzuleiten. Grundséatzlich sind
alle sich im Grundstiicksbereich ergebenden abflusswirksamen Flachen tber die Grundsttick-
sentwasserungsanlagen zu dem offentlichen Regenwassersystem zu entwéassern.

Das Gelédnde der einzelnen Grundstlicke ist so auszubilden, dass bei Uberlastung der Grund-
stiicksentwasserung ein Abfluss des Niederschlagswassers breitflachig Uber die zugehdrige
Grundstiicksoberflache in Richtung der einzelnen ErschlieRungsstraRen, oder Entwésse-
rungsgraben gewahrleistet wird (gemaf der Darstellung der Ableitrichtung des Niederschlags-
wassers der Anlage 3 Entwasserungskonzept - Lageplan. Zur Erhéhung der Versickerung des
Niederschlagswassers im Baugebiet sind die Grunflachen der einzelnen Grundstiicke mdg-
lichst eben auszubilden, eine Ableitung des abflusswirksamen Niederschlagsabflusses dieser
Flachen zum Strallenraum, oder Entwasserungsgraben gem. Anlage 3 Entwasserungskon-
zept - Lageplan (ohne Ableitung zu den angrenzenden privaten Grundstiicken) ist durch ge-
ringfigige Neigung dieser Flachen, mit bei Bedarf Ausbildung von Oberflachenableitwege mit-
tels bereichsweiser Gelandeprofilierung, sicherzustellen. Die Entwéasserungsrichtung der
Grundstiicksentwéasserung der einzelnen Grundstiicke ist entsprechend der ortlichen Gege-
benheiten sicherzustellen.
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Bei den allgemeinen Grundstiicken ohne Unterbauung mittels Tiefgarage ist eine abflusswirk-
same an die Kanalisation angeschlossene Flache von max. 50 % der Grundsticksflache si-
cherzustellen (£ AE,ki-Csi < 0.5 - Au).

Bei den allgemeinen Grundstiicken mit Unterbauung mittels Tiefgarage ist eine abflusswirk-
same an die Kanalisation angeschlossene Flache von max. 90 % der Grundsticksflache si-
cherzustellen (Z AE,ki-Csi < 0.9 - Au).

In Bereichen mit vollstandiger oder teilweise Entwasserung in die 6ffentlichen Entwésserungs-
graben ist zusatzlich sicherzustellen, dass alle bzw. zutreffende zu entwéassernden Grund-
stuicksflachen oberhalb der 6ffentlichen Rickstauebene liegen. Nicht Uberdachte, au3erhalb
der Gebaude liegende Kellerabgéange sind nicht gestattet.

y '
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Abb. 17: schematische Darstellung der geplanten Entwasserung
(Quelle: Entwasserungskonzeption, 2025)

Notableitwege fiir Niederschlagswasser

Zur Entwasserung der seltenen Niederschlagsereignisse bzw. im Zusammenhang mit der Si-
cherstellung des Uberflutungsschutzes der Grundstiicke des Baugebietes und angrenzender
Grundsticke bei auRergewdhnlichen Niederschlagsereignissen (Starkregenbetrachtung) ist
folgendes zu beachten:

- Der StraBenraum dient als Notableitweg. Die Neigung der 6ffentlichen StraRenrdume
sind in Richtung der Entwasserungsgraben zu richten.
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- Auf privaten Grundstiicken sind die Grundstiicksoberflachen so auszubilden, dass das
Niederschlagswasser zum StraRenraum abgeleitet werden kann.

- Am §stlichen Gebietsrand ist ein Notableitweg entlang der dstlichen Grundstiicke in
Richtung Norden vorzusehen.

- Die Gebdude und mdgliche Eintrittswege auf den Baugrundstiicken am Bé&chlewald-
weg sind deutlich {iber angrenzendes StraRenniveau zu platzieren. Uber Freihaltefla-
che dieser Grundstiicke ist sicherzustellen, dass das den Grundstticken von Osten zu-
flieRende Oberflachenwasser (in Bezug auf die Bestandshéhen unveréandert) Gber eine
grol3rdumige Oberflache vom 6stlichen bis zum westlichen Rand der Grundstiicksfla-
che ungehindert abflieRen kann.

Nachweisfiihrung

Die Nachweisfuhrung der geplanten Entwasserung zeigt, dass fir die im Bereich des Neubau-
gebietes geplanten Regenwasserableitungstrassen Uberstaufreiheit fur T= 5 a und Uberflu-
tungssicherheit fiir T= 30 a (vor kanalindizierten Uberflutungen) gegeben ist, sofern die ge-
troffenen Annahmen eingehalten werden.

8. Erlauterung der planungsrechtlichen Festsetzungen
8.1. Art der baulichen Nutzung

8.1.1 Allgemeines Wohngebiet

Das Plangebiet grenzt stidlich an die bestehende Wohnbebauung an und ist als Erweiterung
der Wohnbebauung zu sehen. Das Gebiet formt den Siedlungsrand der Stadt neu und soll
einen behutsamen Ubergang in die Landschaft darstellen.

Gemal § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. 8 4 BauNVO setzt der Bebauungsplan ein Allgemeines
Wohngebiet fest. Gemal des stadtebaulichen Konzepts, das den Fokus auf die Wohnraum-
schaffung legt, sind Wohngebaude, die der Versorgung des Gebiets dienenden L&aden,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe und Anlagen fur
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zuldssig. Mit
der Festsetzung wird die Flache dem Wohnungsmarkt langfristig zur Verfigung gestellt und
die Bedarfe nach Wohnraum bedient. Die zugelassenen Nutzungen dienen der Deckung des
allgemeinen Bedarfs im Wohngebiet.

Ausnahmsweise zulassig sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende
Gewerbegetriebe mit Ausnahme von Fremdwerbeanlagen sowie Anlagen fur Verwaltungen.
Diese Nutzungen sind bezogen auf ihre Dimensionierung sowie genaue Ausformung breit ge-
fachert. Um steuern zu kénnen, welche Nutzungen dieser Kategorie in das Wohngebiet und
insbesondere an den Siedlungsrand angesiedelt werden, sind sie nur ausnahmsweise zulas-
Sig.

Gemal § 11 Abs. 4 LBO sind Werbeanlagen bauordnungsrechtlich aul3erhalb der Statte der
Leistung (Fremdwerbeanlagen) in Allgemeinen Wohngebieten ausgeschlossen.
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Fremdwerbeanlagen zahlen jedoch als sonstige nicht storende Gewerbebetriebe und werden
deshalb gem. § 1 Abs. 9 BauNVO explizit ausgeschlossen. Der Ausschluss soll einer tberma-
Rigen Ausbreitung von Werbeanlagen, die dem Charakter eines Gewerbegebietes nahe kom-
men, vorbeugen. Der Ausschluss soll sicherstellen, dass der Wohngebietscharakter sowie
eine hohe Wohnqualitat erhalten wird.

Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind aufgrund der sensiblen Lage des Wohngebiets am
Siedlungsrand und mit dem mit ihnen verbundenen hohen Flachenverbrauch nicht geeignet.
Des Weiteren laufen die Nutzungen, die ein erhohtes Verkehrsaufkommen mit sich bringen,
den verkehrsberuhigten Bereichen innerhalb des Wohngebiets entgegen. Aus diesen Griinden
werden sie ausgeschlossen.

8.2. Mal der baulichen Nutzung

Das Mal} der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes durch die
Hohe baulicher Anlagen (die Traufhhe THmax und Geb&dudehthe GHmax als Hochstmalf), die
Grundflachenzahl (GRZ) und die Geschossflachenzahl (GFZ) als Hochstmal? sowie die Anzahl
der Vollgeschosse festgesetzt.

8.2.1 Hobhe baulicher Anlagen

Die Hohenfestsetzung ist ausreichend, um die vorgegebenen Vollgeschosse samt ggf. Staf-
felgeschoss mit Flachdach inkl. Attika und einer maximalen Dachneigung von 15° zu errichten.
Die Traufhohe ermdglicht einen ausreichenden Dachaufbau. Offene, lichtdurchlassige Gelan-
der dirfen die Traufhbhe ausnahmsweise um 1,0 m tUberschreiten.

Durch die Festsetzung wird zum einen einer Uberdimensionierung der Gebaude verhindert
und das Einfugen in die bestehende Bebauungsstruktur gewahrleistet, aber gleichzeitig mehr
Wohnraum auf gleicher Flache geschaffen.

Die HOohe von Garagen, Carports und Nebenanlagen wurde auf maximal 3,5 m begrenzt, um
einer Uberdimensionierung und eines Dominierens des StraBenbilds entgegenzuwirken.

Die Hohe baulicher Anlagen darf durch Anlagen der Energiegewinnung, z. B. Sonnenkollekt-
oren, PV-Anlagen oder Warmetauschern ausnahmsweise um 1,0 m Uberschritten werden. Die
Genehmigung liegt im Ermessen der Baugenehmigungsbehorde. Dies soll durch die Festset-
zung ermdglicht, zugleich jedoch in der Hohe begrenzt werden, um eine nachhaltige Energie-
versorgung zu fordern und gleichzeitig GbermafRige Hohenentwicklungen zu vermeiden, die
das Gesamtbild des Quartiers beeintrachtigen wirden.

8.2.2 Grundflachenzahl

Mit der Festsetzung der Grundflachenzahl wird der in 8§ 17 BauNVO vorgesehene Orientie-
rungswert von 0,4 fir Allgemeine Wohngebiete aufgegriffen und festgesetzt. Die GRZ sichert
damit den Rahmen der mit den vorhandenen und zu erweiternden Wohnbauflachen einherge-
henden erforderlichen Befestigungen und Versiegelungen.
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Fir die sogenannte ,GRZ II“ im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO gilt die Regelung der BauNVO,
wonach die zulassige Grundflache durch die Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit
ihren Zufahrten und Nebenanlagen nach § 14 BauNVO um 50% — im vorliegenden Fall bis zu
0,6 — Uberschritten werden darf. Die zulassige Grundflache darf von unterirdischen baulichen
Anlagen bis zu einem Wert von 0,9 Uberschritten werden, um den Bau der vorgesehenen Tief-
garagen zu ermdglichen. Die Tiefgaragen dienen der Vermeidung oberirdischer Stellplatze
und damit der Schaffung zusammenhéangender Grin- und Freiflachen, die die Wohn- und Le-
bensqualitat der Bewohner erhéhen.

Beispiel: Gesamtgrundstick: 1.000 m2
GRZ 10,4 Entspricht 40% von 1000 m?
- Entspricht einer max. Grundflache der Hauptgebaude
von 400 m?
GRZI1+110,6 - Entspricht einer maximal Uberbaubaren Flache von
600 m?

8.2.3  Anzahl der Vollgeschosse und Geschossflachenzahl

Die Anzahl der festgesetzten Vollgeschosse ist sowohl als Mindestanzahl, als auch als Maxi-
malanzahl zu verstehen. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts, der daraus resultie-
renden Notwendigkeit zur Schaffung von Wohnraum und eines flachensparenden Umgangs
mit Grund und Boden ist eine erhdhte Wohndichte erforderlich. Ausdrticklich erwiinscht ist die
Herstellung von Staffelgeschossen gemalf des stadtebaulichen Entwurfs, die durch die fest-
gesetzte maximale Gebaudehdéhe zuldssig sind. Die unterschiedliche Anzahl an Vollgeschos-
sen sowie die Herstellung von Staffelgeschossen tragen zu einer ansprechenden und vielfal-
tigen Hohenentwicklung bei und sollen einer stadtebaulichen Monotonie vorbeugen. Dabei
wird darauf geachtet, dass Gebaude mit drei Vollgeschossen zentral im Gebiet hergestellt
werden. Niedrigere Gebaude sind am Siedlungsrand platziert, um einen guten Ubergang in
die offene Landschaft zu gewéhrleisten.

Der vorgesehene Mix an Mehr-, Einfamilien- und Doppelh&usern ermdglicht es, alle Eigenti-
merstrukturen anzusprechen.

Die Anzahl der Vollgeschosse in WA 1, 2 und 4 wird auf zwingend 2 festgesetzt. Die festge-
setzte Zahl der Vollgeschosse orientiert sich hierbei an der Umgebungsbebauung. Um einge-
schossige Bungalows zu vermeiden und Wohnraum einer beabsichtigten Dichte zu erzielen,
wird die Anzahl der Vollgeschosse als zwingend festgesetzt.

In WA 3 sind zwingend 3 Vollgeschosse herzustellen, um die Wohndichte im Gebiet punktuell
zu erhdhen. Diese Bereiche werden nicht in Randlage, sondern im inneren Bereich des Sied-
lungskorpers ausgewiesen, um eine Hohenabstufung in Richtung Siedlungsrand zu generie-
ren. Gleichzeitig entstehen so akzentuierte Bereiche die ein Spannungsfeld in der Hoherent-
wicklung des Quatrtiers erzeugen und zudem eine Wirtschaftlichkeit von Mehrfamilienh&usern
ermaoglichen.
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Aus der zulassigen Anzahl der Vollgeschosse ergeben sich die jeweiligen Geschossflachen-
zahlen, die sich an den Werten des § 17 der Baunutzungsverordnung orientieren.

8.3. Bauweise

Die Festsetzung zur offenen Bauweise greift die bestehende Baustruktur auf und sichert das
typische Orts- bzw. StraRenbild. Die Festsetzung erlaubt zum einen Einfamilien- und Doppel-
hauser, aber auch Reihen- und Mehrfamilienh&user. Durch die im Konzept vorgesehenen Va-
riationen in den Bautypen wird einem monotonen stadtebaulichen Bild entgegengewirkt. Die
aufgelockerte Baustruktur bildet einen fur Haslach ortstypischen Siedlungsrand.

In WA 2 sind Doppelhauser festgesetzt. Sie befinden sich am Siedlungsrand, um eine offene
Siedlungsstruktur zu schaffen und einen weichen Ubergang in die offene Landschaft zu ge-
wébhrleisten. Des Weiteren sind Doppelhauser dstlich entlang der HaupterschlieRung (Plan-
stralRe A) vorgesehen. Sie bilden stadtebaulich einen Ubergang zwischen den geplanten drei-
geschossigen Mehrfamilienhausern und den vorgesehenen Einzelhdusern am gstlichen Sied-
lungsrand. Durch die Doppelh&user soll eine hdhere Dichte geschaffen und somit sparsamer
mit Grund und Boden umgegangen werden.

Die abweichende Bauweise in WA 4 ermdglicht zusatzlich Reihen- und Kettenhauser. So kon-
nen mehr Wohneinheiten auf weniger Flache geschaffen werden. Aus stadtebaulicher Sicht
bringen die Bautypen Abwechslung in die Bebauungsstruktur.

Ein Kettenhaus besteht aus einem Haus mit direkt anschlieRender Garage, das ohne Grenz-
abstand an eine seitliche Grundstiicksgrenze angebaut ist, wahrend die Garage an die jeweils
andere seitliche Grundstiicksgrenze angebaut ist.

ErschlieBungsstralle
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Abb. 18: Beispielhafte Darstellung von Kettenh&usern
(Quelle: bhmp)
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8.4. Uberbaubare Grundstiicksflachen

Die Lage der baulichen Anlagen wird durch die Ausweisung Uberbaubarer Grundstticksflachen
im zeichnerischen Teil geregelt. Die Ausweisung von Baufensterbandern ermdglicht auch
nach in Kraft treten des Bebauungsplanes, die Verschiebung von geplanten Grundstiicksgren-
zen. Somit kdnnen im Zuge der Umlegung Grundstuicksgrof3en bzw. Grundstiickszuschnitte
flexibler angepasst werden. Einzelne Baufenster je Bauobjekt befinden sich angrenzend an
den Grinzug sowie am 0stlichen Rand des Plangebiets, um eine lockere Bebauung zu ge-
wahrleisten und den Ubergang in die offene Landschaft angemessen zu gestalten. In verschie-
denen Bereichen kann je nach Grundstiickseinteilung die Grundflachenzahl nicht im Baufens-
ter realisiert werden. Dies ist entlang des Griinzugs am westlichen Rand des Plangebiets der
Fall. Die Geruchsbelastung schrankt die Lage und Grol3e der Baufenster im westlichen Rand-
bereich angrenzend an die Grunflache stark ein, sodass die tiberbaubare Grundstticksflache
in diesem Bereich im Vergleich zum Baugrundstiick klein ausfallt. Entlang des 6stlichen Sied-
lungsrands des Plangebiets sind kleinere Baufenster geplant. Dies soll eine Uberdimensionie-
rung der Hauptgeb&ude verhindern und eine aufgelockerte Struktur gemaf des zu Grunde
gelegten stadtebaulichen Entwurfs sicherstellen. Neben den stéadtebaulichen Griinden ist eine
gréRRere Dimensionierung der Baufenster aus Sicht der Verkehrsplanung sowie der Entwésse-
rung nicht moglich. Zum einen muss eine ausreichend grof3e Wendeplatte fir Rettungs- und
Miullfahrzeuge vorgesehen werden, zum anderen ist ein Entwésserungsgraben am dstlichen
Gebietsrand notwendig, der die Uberbaubare Grundstiicksflache zusétzlich einschrankt.

Ein Vortreten von Geb&udeteilen (z. B. Erker, Balkone, Dachiberstande) ist ausnahmsweise
bis zu einer Tiefe von 1,5 m und einer Lange von 5,0 m zugelassen. Dies ermdglicht den
Bauherrn weitere Flexibilitat in der Ausgestaltung von bspw. Balkonen, Erkern und Hausein-
gangen und der Baugenehmigungsbehorde durch den Zusatz ausnahmsweise eine Handhabe
der Genehmigung

In den WA 1, 2 und 4 sind Carports und Garagen fur Kraftfahrzeuge nur zwischen der Stra-
Renbegrenzungslinie und rickwartiger Baugrenze zulassig, sofern ein Mindestabstand von 5
m zur StraRenbegrenzungslinie eingehalten wird (s. Abb. 19). Die rickwartige Baugrenze ist
die hintere Baugrenze bezogen auf die erschlie3ende Strafl3e des Baugrundstticks. Ein Min-
destabstand von 5,0 Metern zur Stral3enbegrenzungslinie ist einzuhalten, um ein reibungslo-
ses Ein- und Ausfahren zu gewahrleisten. Dies verhindert aul3erdem, dass Garagentore in den
StraRenraum hinein 6ffnen bzw. vor den Garagen geparkte Fahrzeuge in den Straf3enraum
hineinragen. Beim Einparken bzw. Offnen der Garage kann der Fahrer sein Pkw auf dieser
Abstandsflache temporar abstellen, ohne die Fahrbahn zu blockieren. Offene Stellplatze kén-
nen ohne einen Mindestabstand zur StralRenbegrenzungslinie hergestellt werden.
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Baugrundstick B

Abb. 19: Bereiche zur Errichtung von Garagen und Carports
(in orange: zuléssiger Bereich zur Errichtung von Garagen und Carports; in lila: Ausschluss von Garagen und
Carports; Zuschnitt der Baugrundstiicke sind beispielhaft; Quelle: bhmp)

Uberdachte und offene Fahrradstellplatze sind auf dem gesamten Grundstiick grundsétzlich
zulassig. Der Ermessensspielraum der Baurechtsbehérde gem. § 23 Abs. 5 BauNVO gilt.

Nebenanlagen sind entsprechend den Vorgaben des § 14 BauNVO zulassig.

8.5. Stellung der baulichen Anlagen

Hauptgebaude sind mit ihrer Langs- bzw. Querachse parallel zur Baufenstergrenze auszurich-
ten. Die Festsetzung dient dazu, klare Raumkanten entlang der ErschlieRungsstraRen zu bil-
den und somit das Wohngebiet klar zu strukturieren.

ErschlieRungsstralle

_~v/ ‘V/ Baufenstergrenze

- - B x
Querachse Langsachse

Abb. 20: Ausrichtung von Hauptgebauden
(Quelle: bhmp)
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8.6. Flachen fur Stellplatze, (Tief-)Garagen und Carports

Die erforderlichen Stellplatze sind auf den Baugrundstiicken in WA 1, auf denen Tiefgaragen
zulassig sind, sowie in WA 3 in den Tiefgaragen nachzuweisen. Der dariiber hinaus gehende
Bedarf an Besucher- und Behindertenstellplatzen kann auf dem Grundstiick selbst gedeckt
und muss nicht in der Tiefgarage hergestellt werden. Die oberirdischen Stellplatze sind als
offene Stellplatze herzurichten. Tiefgaragen und Uberdachte Stellpléatze (Carports) sind nicht
zulassig. Der Uberwiegende Ausschluss oberirdischen Parkens im Bereich der Mehrfamilien-
hauser ist festgesetzt, um den hohen Stellplatzbedarf zu decken und gleichzeitig den oberirdi-
schen Aufenthaltsraum frei von parkenden Kfz zu halten. Dies erhoht die Aufenthalts- und
somit die Lebensqualitat der Einwohnerinnen und Einwohner.

8.7. Flachen fir Gemeinschaftsanlagen

Wendemaoglichkeiten fiir ein 3-achsiges Abfallsammelfahrzeug befindet sich auf PlanstralRe A
und B. Abfallsammelfahrzeuge kdnnen aufgrund der begrenzten Wendemdglichkeiten die
PlanstralRen C — F nicht anfahren. Die Wohneinheiten, die sich in diesen Planstraf3en befinden,
stellen ihre Abfall- und Wertstoffbehélter am Abfuhrtag auf die vorgesehenen Flachen fur Ge-
meinschaftsanlagen mit der Zweckbestimmung ,Muillsammelstelle® an der Planstralie A.

8.8. Verkehrsflachen

Mit der Festsetzung der offentlichen Verkehrsflachen mit besonderer Zweckbestimmung ,Ver-
kehrsberuhigter Bereich®, den StralRenbegrenzungslinien, den Bereichen ohne Ein- und Aus-
fahrt sowie der Ein- und Ausfahrtbereiche fur Tiefgaragen wird das ErschlielBungssystem pla-
nungsrechtlich gesichert.

Die offentlichen Verkehrsflachen mit der besonderen Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter
Bereich” werden als Mischflachen ohne Trennung der Verkehrsarten ausgestaltet.

In den Verkehrsflachen sind straRenseitige 6ffentliche Besucher- und Fahrradstellplatze, ge-
meinschaftliche Millsammelstellen (s. Kap. 8.7) sowie Verkehrs- und Begleitgriin zulassig. Die
Besucherstellplatze fur Kraftfahrzeuge dienen der Sicherstellung einer ausreichenden Park-
raumbereitstellung fir Besucher und Lieferverkehr. So wird gewéahrleistet, dass sich der ru-
hende Verkehr nicht vollstandig in Gebiete aul3erhalb des Plangebiets verlagert. Das zulassige
Verkehrs- und Begleitgriin spielt eine zentrale Rolle im stadtebaulichen Entwurf und tragt maf3-
geblich zur Attraktivitdt und Nachhaltigkeit des Gebiets bei. Das Begleitgriin ist auf PlanstralRe
B und C vorgesehen und wird auf nachfolgender Planungsebene detailliert ausgearbeitet. In
den PlanstraRen D und E sind offene und begrinte Entwésserungsrinnen vorgesehen. Auf
den drei Quartiersplatze sind Sitzmoblierungen zulassig, sofern sie den Verkehr insbesondere
die Abfallsammlung nicht beeintrachtigen. Die Quartiersplatze dienen nicht nur als Wende-
maglichkeit, sondern sollen vorwiegend Begegnungs- und Kommunikationsort sein und zum
Verweilen einladen. Eine attraktive Gestaltung durch Sitzmoglichkeiten und Fahrradabstell-
moglichkeiten dient diesem Ziel. Die in der Planzeichnung abgebildete StraRengliederung
(grau) ist variabel und wird auf den weiteren Planungsebenen ausgearbeitet.
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Um eine Zuwegung zum Griinzug zu schaffen, sind Rad- und FuBwege vorgesehen, die von
den StichstraRen in die Landschaft fihren und somit das Erlebbarmachen der wohnortnahen
Natur und des Freiraums fordern.

Fur die Planstral3e A und B ist jeweils eine Wendemdglichkeit fir Pkw sowie dreiachsige Ab-
fallsammel- und Rettungsfahrzeuge vorgesehen. In der Planstral3e C befindet sich zudem eine
weitere Wendemadglichkeit, die sowohl dem Pkw-Verkehr als auch den Lieferverkehr dient.

Grol3ere Rettungsfahrzeuge, die in den Stichstraen C, D, E und F eingesetzt werden, verlas-
sen das Gebiet nach Abschluss des Einsatzes bzw. nach Entscharfung der Gefahrensituation
rickwarts.

Abb. 21: Darstellung der Wendemdglichkeiten in Planstral’e A und der Planstralle B
(Quelle: bhmp)

Abb. 22: Darstellung der Wendemadglichkeit in der PlanstralBe C
(Quelle: bhmp)
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8.9. Abwasserbeseitigung, Rickhaltung und Versickerung von Nie-
derschlagswasser

Die Beseitigung von Niederschlagswasser ist aus Grinden einer geordneten stadtebaulichen
Entwicklung (gem. 8 1 Abs. 1 und 2 BauGB) erforderlich. Laut Entwasserungskonzept soll das
Niederschlagswasser vom Schmutzwasser getrennt aus dem Wohngebiet geleitet, teilweise
in den in der Grunflache vorgesehenen Mulden zuriickgehalten und teilweise versickert wer-
den und zuletzt iber eine neue Einleitstelle in den Hofstetterbach eingeleitet werden. Das Vor-
gehen entspricht einem nachhaltigen Regenwassermanagement. Aufgrund der Boden- und
Grundwasserverhéltnisse ist eine dezentrale Versickerung auf den Baugrundstiicken er-
schwert.

Um eine schadlose Beseitigung des Niederschlagswassers zu gewahrleisten, wird die Einlei-
tung des Niederschlagswassers in das 6ffentliche Regenwasserkanal- bzw. Entwasserungs-
grabensystem vorgesehen. Hierbei erfolgt der Anschluss in einem Teilbereich des Gebietes
an den offentlichen Regenwasserkanal und im anderen Teilbereich des Gebietes an die 6f-
fentlichen Entwasserungsgrében entsprechend den hierzu vorgesehenen Anschlussméglich-
keiten. Baugrundstticke, die im blaumarkierten Bereich liegen (s. Abb. 23), steht der Anschluss
an den Regenwasserkanal zur Verfigung. Baugrundstiicke, die im grinmarkierten Bereich
liegen, steht das Entwésserungsgrabensystem zur Entwasserung zur Verfligung. Baugrund-
stiicke die im hellblaumarkierten Bereich liegen, sollen Giberwiegend in das Entwasserungs-
grabensystem einleiten. Dariiber hinaus anfallendes Niederschlagswasser kann in die Re-
genwasserkanalisation eingeleitet werden. Hier gilt grundsatzlich, dass vorrangig alle Mdglich-
keiten der dezentralen Niederschlagsbewirtschaftung genutzt werden sollen, um die Einleitung
von Niederschlagswasser in die Regenwasserkanalisation zu reduzieren (s. DIN 1986-100).
Das Anlegen von Regenwassernutzungsanlagen (z. B. Zisternen) im gesamten Geltungsbe-
reich ist ausdricklich erwiinscht. Es ist allerdings, insbesondere im Bereich mit vorgesehener
Entwasserung der Grundstiicksflachen tber Entwasserungsgrében, die mogliche Realisier-
barkeit der Regenwassernutzungsanalgen in Bezug auf die Gestaltung des Uberlaufs dieser
mit Anschluss an die weiterfiihrenden Ableitungstrassen zu tberprifen. Die sich an den ein-
zelnen Grundstiicken ergebenden Griinflachen sind méglichst so auszubilden, dass die Ver-
sickerung des Niederschlagswassers gefordert wird und die Ableitung des Niederschlagswas-
sers in Richtung Vorfluter méglichst reduziert wird. Das Uberschissige Niederschlagswasser
ist dann in die oben genannten vorgesehenen 6ffentlichen Systeme einzuleiten.
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Abb. 23: Geplanter Anschliisse an die Regenwasserkanalisation (blau) sowie an das Entwésserungsgra-
bensystem (griin). Hellblau: anteilige Entwasserung in das 6ffentliche Entwasserungssystem
(Quelle: Entwéasserungskonzept, 2025)

Anschluss an das 6ffentliche Entwasserungsgrabensystem

Die Entwasserungsgraben sind innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflache vorgesehen sowie
Uber die offentlichen Grinflachen mit Zweckbestimmung ,Entwasserung” gesichert. Die be-
reitgestellten Anschliisse des Entwasserungsgrabensystems sind so ausgestaltet, dass eine
oberflachennahe Ableitung des Niederschlagswassers in Form von z. B. offenen Entwasse-
rungsrinnen erforderlich ist. Bei der Planung der Grundstiicksentwasserung sind die weiteren
Randbedingungen des 6ffentlichen Ableitsystems zu berucksichtigen.

Des Weiteren sind auf Baugrundstiicken, die in das Entwasserungsgrabensystem entwassern,
nur vollstandig tiberdachte auRenliegende Kellereingange zulassig. Die Uberdachung verhin-
dert das Ansammeln von Niederschlagswasser in den tieferliegenden Kellereingdngen, die
aufgrund ihrer Lage unterhalb der Rickstauebene Uber keinen Ablauf verfligen kdnnen.

Anschluss an die offentliche Regenwasserkanalisation

Bei der Planung der Grundstiicksentwasserung sind die Randbedingungen des o6ffentlichen
Ableitsystems zu bertcksichtigen.
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Geléandegestaltung

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Regenwasserentwasserung ist das Gelande der
einzelnen Grundstiicke so zu gestalten, dass eine Ableitung der Niederschlagswasserabfliisse
zu den 6ffentlichen Ableitungstrassen - entsprechend den vorgesehenen Anschlusspunkten
an die offentlichen Ableitungstrassen - maglich ist.

Um die Funktionsfahigkeit der oberflachennahen Ableitwege zu gewéhrleisten, ist dement-
sprechend das Gelande der einzelnen Grundstiicksflachen in Richtung der vorgesehenen Ent-
waésserungssysteme geneigt auszugestalten und bei einem Anschluss an einen Entwasse-
rungsgraben an dessen Geldndeoberkante anzupassen. Die sich vor Ort ergebenden Verhalt-
nisse sind durch die Bestandserfassung zu erkunden.

Abflusswirksame Flachen

Die sich an den einzelnen Grundstiicken ergebende abflusswirksame befestigte Flache darf
bis zu 50% der gesamten Grundstiicksflache betragen (Abef-Cs<0.5-AGrundstiick). Aus-
nahme sind die Bereiche mit vorgesehenen Tiefgaragen in welchen die abflusswirksame be-
festigte Flache bis zu 90% der gesamten Grundstiicksflache betragen darf (Abef-Cs<0.9-AG-
rundstick).

AulRengebietszufliisse

Dem Baugebiet sind AuRengebietszufliisse zugeleitet. Die dem Baugebiet zuleitenden AulRen-
gebietszuflisse werden Uber einzelne am Rande des Baugebietes vorgesehenen Entwésse-
rungsgraben abgefangen und abgeleitet. Die bestehenden quer Uber das Baugebietsgeléande
verlaufenden Entwéasserungsgraben werden im Rahmen der Baugebietserschliel3ung stillge-
legt und umgeleitet. Im Zusammenhang mit der Auf3engebietsentwasserung ist sicherzustel-
len, dass die Geometrie der Uber 6ffentliche und private Bereiche verlaufenden Gréaben gemaf
der Gesamtentwésserungsplanung gegeben ist. Bei Bedarf sind geringfigige Anpassungen
im Bestandsgelande aulRerhalb des Baugebietsbereiches (Auffiillung / Abtragen zur Sicher-
stellung der Verlegung geplanter Grabentrasse) erforderlich, um eine Zuleitung des Regen-
wassers von den Aul3engebieten in Richtung geplanter Ableitungstrassen sicherzustellen.

Ob dem am sudwestlichen und stdéstlichen Rande des Baugebietes geplanten Entwésse-
rungsgraben Niederschlagswasser der privaten Grundsticksflachen zugeleitet werden darf,
ist im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis zu beurteilen.

Hinweis zum Umgang mit Starkregen (Notableitwege)

Vor dem Hintergrund der Uberflutungssicherheit sind Ableitmdglichkeiten (Notableitwege) fiir
das dem Baugebiet zuflieRende und Ubers Baugebiet kanalisierte Regenwasser uber die ein-
zelnen Grundstucksflachen zu empfehlen. In diesem Zusammenhang wird angeraten, durch
die Hohenplanung der einzelnen Grundstiicke sicherzustellen, dass tber diese oberflachigen
Ableitwege in Richtung des Vorfluters und der Entwésserungsgraben gegeben sind. Gebau-
deteile unterhalb der angrenzenden Gelandeoberkante (Kellerfenster, Eingangsbereiche, Ga-
ragen- / Tiefgaragenzufahrten, etc.) sollen vor Uberflutungen entsprechend geschiitzt werden.

Es wird empfohlen, Uber Freihalteflache der Grundstiicke am Béchlewaldweg sicherzustellen,
dass das den Grundsticken von Osten zuflieRende Oberflachenwasser (in Bezug auf die
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Bestandshohen unverandert) Giber eine grof3raumige Oberflache vom dstlichen bis zum west-
lichen Rande der Grundstiicksflache ungehindert abflieRen kann.

Die empfohlenen Notableitwege sind dem Entwasserungskonzept (Anlage 3 Entwasserungs-
konzept - Lageplan) zu entnehmen.

8.10. Offentliche Griinflachen

Zweckbestimmung ,Parkanlage*

Die offentlichen Griunflachen mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage” verbinden das aul3er-
halb des Geltungsbereichs liegende Grinland mit dem neu entstehenden Wohngebiet. Die
Flachen dient neben der Verzahnung mit der Landschaft auch als Erholungs- und Begeg-
nungsort fur die Bewohner. Die Wege sind in versickerungsfahiger Bauweise zu erstellen, um
die Einschrankung der Bodenfunktionen zu minimieren.

Durch das Festsetzen des Griinzugs als Grunflache wird zum einen die Funktion einer Kalt-
und Frischluftschneise gesichert, zum anderen kann durch eine entsprechende Gestaltung ein
wichtiger Beitrag zur Biodiversitat geleistet werden.

Die offentliche Grunflache dient auch weitestgehend zur Entwésserung des Wohngebiets, in-
dem Uber Rinnen bzw. Gréaben das Regen- und Abwasser unbelasteter Flachen auf die Grin-
flachen geleitet wird. Dies ist Teil der natirlichen und naturvertraglichen Regenwasserbewirt-
schaftung, denn gemald Wasserhaushaltsgesetz ist Regenwasser dezentral durch Versicke-
rung oder ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewasser bevorzugt zu beseitigen.

Zweckbestimmung ,Entwésserung”

Die Grunflachen mit der Zweckbestimmung ,Entwasserung” setzt die im Entwésserungsplan
vorgesehenen offenen und begriinten Entwasserungsgraben fest. Uber diese Graben leiten
die angrenzenden Grundstlcke ihr anfallendes Niederschlagswasser in den zentralen Grin-
zug, von wo es schliel3lich in den Vorfluter abgefihrt wird. Die Entwésserungsgraben sind
zentrales Gestaltungselement im Wohngebiet. Zur Herstellung funktionsfahiger Entwésse-
rungsgraben sind Abgrabungen und Aufschittungen notwendig und zul&ssig.

8.11. Flachen oder MalBhahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft

8.11.1 Bauzeitenbeschrankung fir die BaufeldrAumung

Um die im Rahmen der Kartierungen aufgefundenen Fauna zu schiitzen ist ein Fall- und
Schnittverbot vom 01. Marz bis 31. Oktober fur alle Baume aulRerhalb des Waldes oder géart-
nerisch genutzter Flachen gemal § 39 BNatSchG geregelt. Dies wird aufgrund der Fleder-
mauspotenziale ausgedehnt und dient der Verhinderung einer T6tung von Fledermausen (8
44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG).
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8.11.2 Lichtinduzierte und insektenschonende AulRenbeleuchtung

Die 6ffentliche AuRenbeleuchtung (z.B. auf Wegen und Quartiersplétzen) ist blendfrei, streu-
lichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und auf das notwendige MalR zu
reduzieren. Durch die nachtliche (weil3e) Stral3enbeleuchtung mit hohem UV-Anteil angezo-
gen, verlassen nachtaktive Fluginsekten ihre in der Umgebung gelegenen Lebensrdume. Sie
werden durch das dauernde Umfliegen der Lichtquelle geschwéacht und sterben bzw. werden
zur leichten Beute fur groRere Tiere. Durch alternative, UV-anteilarme Lichtquellen kann diese
Beeintrachtigung der Nachtinsektenfauna praktisch vollstindig vermieden werden, da die
Tiere lediglich auf den Anteil an blauem Licht einer Lichtquelle reagieren. Die neutralweil3e
Lichtfarbe erlaubt dennoch eine gute Farberkennung auch bei nebeligen Bedingungen und
ermdglicht eine bessere Dunkeladaptation des Auges als kaltweilRere Lichtfarben. Durch die
~Lichtverschmutzung“ der Landschaft wird das Jagdgebiet einiger Fledermausarten stark ein-
geschrankt. Diese Lichtverschmutzung kann minimiert werden, indem der Lichtkegel der Lam-
pen auf die Nutzflaiche beschrankt wird und kein Licht direkt in die angrenzende Landschaft
ausstrahlt.

8.11.3 Metalloberflachen

Da im Geltungsbereich oberflachennahes Grundwasser vorhanden und eine oberflachige Re-
genwasserversickerung ohne Mdglichkeit einer Vorbehandlung vorgesehen ist, sind von der
Witterung ausgesetzten Dachflachen mit Oberflachen aus Blei, Zink, Kupfer oder deren Legie-
rungen ohne erosionsbestéandige Beschichtung oder Behandlung, unzuléssig.

8.11.4 Versickerungsfahige Oberflachenbefestigungen

Befestigungen von oberirdischen Verkehrsflachen mit runendem Verkehr (KFZ- und Fahrrad-
stellplatze), Rad- und FuRwege innerhalb der 6ffentlichen Grinflachen sowie Zuwegungen auf
privaten Grundstticken sind als versickerungsfahige Oberflachenbefestigungen herzustellen.
Davon ausgeschlossen sind straRenbegleitende Ful3- und Radwege.

Mit versickerungsfahigen Oberflachenbeldgen kdnnen die Funktionen des gewachsenen Bo-
dens (z.B. Filterung, Ausgleichskorper im Wasserkreislauf, Pflanzenstandort) zumindest teil-
weise erhalten werden.

Strukturreiche Oberflachen mit Fugen kdnnen Feuchtigkeit Ianger speichern und sorgen somit
fur eine geringere Aufheizung des Bodens. Es wird ein mittlerer Abflussbeiwert von 0,5 fest-
gesetzt. Dies bietet Flexibilitat, bestimmte Bereiche mit Belagen auszustatten, die einen hohe-
ren Abflussbeiwert besitzen — z. B. fir barrierefreie Belage. Solche Belage sind insbesondere
fur Behindertenparkplatze oder andere barrierefreie bzw. barrierearme Zonen erforderlich, um
eine sichere und funktionale Nutzung zu gewahrleisten.

8.11.5 Dachbegrinung

Eine Dachbegrtindung tragt maf3geblich zur Verbesserung des Kleinklimas bei. Sie verhindert
das Aufheizen der Oberflache und somit das Abstrahlen von Hitze an die Umgebung. Dies
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erhoht den Wohnkomfort im Sommer erheblich. Bei Niederschlag nimmt die Bepflanzung das
Wasser teilweise auf und gibt es zeitverzogert an die Umgebung ab. Durch die Riickhaltung
wird das bestehende 6ffentliche Entwéasserungssystem entlastet und die Uberséattigung des
Bodens mit Wasser verlangsamt. Neben der Retention erhdht die Dachbegriinung die Luft-
qualitat und tragt je nach Bepflanzung zur Artenvielfalt bei. Eine insektenfreundliche Bepflan-
zung wird ausdrucklich empfohlen. Die Dicke der Substratschicht muss mindestens 11 cm
betragen. Um eine qualitativ hochwertige Bepflanzung mit einer hohen Artenvielfalt gewahr-
leisten zu kdnnen, empfiehlt der Bundesverband Geb&udeGrin e. V. eine Substratschichtdi-
cke von mindestens 11 cm (https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/down-
loads/bugg-fachinfos/Staedtedialog_Leitfaden-Foerderinstrumente/BuGG_Fachinfo_Leitfa-
den_Foerderinstrumente_20240410_Final_Kkl.pdf).

Griundacher sind mit Anlagen fir Solarthermie und Photovoltaik kombinierbar, sodass auch
ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann.

8.11.6 Vermeidung von Vogelschlag

Vogel sind nicht in der Lage durchsichtige sowie spiegelnde Glasfronten als Hindernis wahr-
zunehmen. Betroffen sind sowohl ubiquitare, aber auch seltene und bedrohte Arten. Der Vo-
gelschlag an Glas stellt somit insbesondere bei transparenten Einzelglasflachen ohne Rah-
menunterteilung von > 2 m2 und > 50 cm Breite in besonderer Gefahrdungslage ein signifikan-
tes Totungsrisiko dar. Die Grol3e > 2 m2 und > 50 cm Breite gilt je Einzelglasflache — also z. B.
je Balkonturfligel oder je Fensterfliigel. Eine besondere Gefahrdungslage besteht bei auskra-
genden verglasten Gebé&udeteilen und volltransparenten Glasbristungen, -gelander oder Ge-
baudelbergangen sowie Glasflachen Gber Eck mit kompletter Durchsicht und Wintergarten.

Das Kollisionsrisiko lasst sich in diesen besonderen Gefadhrdungslagen durch MaRnahmen wie
zum Beispiel Fensterglas mit geringem Aul3enreflexionsgrad < 15 %, mattierte oder struktu-
rierte Glasflachen, Glasfolien oder (aufklebbaren) Rahmen reduzieren. Auch intransparente
Balkongelander verkleinern dahinterliegende Glasflachen optisch und beugen Vogelschlag
vor. Greifvogelsilhouetten und UV-Markierungen sind nicht wirksam.

Das Gefahrdungsrisiko ist im Rahmen des Bauantrags zu bewerten und entsprechende Mal3-
nahmen zu ergreifen.

8.11.7 Schutzmallinahmen fur Amphibien

Die Schutzmaflinahmen dienen der im Gebiet vorkommenden Amphibien. Um die T6tung der
sich dort befindenden Tiere zu vermeiden, ist das Abpumpen des Tumpels und gleichzeitig
Abkeschern der Tiere nach deren Winterruhezeit vorgesehen. Die Tiere werden in den neu
angesiedelten Bereich der MalZnahme A2 umgesiedelt.

Grasfrosch und Erdkrote sind zwar weitgehend standorttreu, nutzen aber nachweislich auch
benachbarte Ersatzgewasser. Der neu angelegte Tumpel in Malinhahme V2 kann bei einer
Umsiedlung somit erfolgreich angenommen werden.

Bresch Henne Mihlinghaus Planungsgesellschaft 22045



BP Briihl 111 - Begriindung - Seite 39

8.11.8 Malnahmen zum Ausgleich und Ersatz

Es sind 0,25 ha FFH-M&hwiese sowie 0,178 ha Feuchtbiotopkomplex auszugleichen. Insge-
samt sind 470.974 Okopunkte zu kompensieren, die durch die nachfolgenden vier Ausgleichs-
und Ersatzmalinahmen ausgeglichen werden. Eine detaillierte Mal3hahmenbeschreibung so-
wie die genaue Verortung der Flachen ist dem Umweltbericht, Kap. 7 zu entnehmen.

Al Entwicklung von Magerwiese

Die MalRnahme dient zur flachengleichen Kompensation der tiberplanten FFH-Mahwiesen im
Geltungsbereich nach § 30 BNatSchG. Durch die MalRnahme wird eine Fettwiese, durch eine
geeignete Pflege und falls nétig einer Nachsaat zu einer artenreichen Magerwiese (FFH-M&h-
wiese) entwickelt. Sie dient der naturschutzrechtlichen Kompensation.

A2 Entwicklung eines Feuchtbiotopkomplexes

Die MalRnahme dient zur Flachengleichen Kompensation des tberplanten Feuchtbiotopkom-
plex im Geltungsbereich nach § 30 geschiitztes Biotop. Durch die Erstmalinahmen und die
Dauerpflege wird ein Komplex aus Nasswiese, Tumpel und Feuchtgebiisch hergestellt und
erhalten. Sie dient der naturschutzrechtlichen Kompensation.

A3 und A4 Kompensation der Eingriffe in bestehende Biotope sowie naturschutzrechtliche
KompensationsmaRnahmen gemaR Okokontoverordnung

Durch die Durchfiihrung der MaRnahmen wurden Okopunkte generiert, die den Ausgleich der
Eingriffe in die Schutzgter ,Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt“ und ,Boden” kompensie-
ren.

8.12. Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des BImSchG

Schallschutz

Die Planung sieht eine Wohnnutzung vor, die tber die Manfred-Hildenbrand-Strale erschlos-
sen wird. In der N&he des Plangebiets befinden sich potenzielle La&rmquellen, deren Auswir-
kungen auf die schitzenswerte Wohnnutzung in einem Schallgutachten untersucht wurden.

Das Gutachten untersucht die in der Nahe befindliche Tierhaltung, die Schiel3anlage, die sich
sudlich des Gebiets befindet sowie die von der Manfred-Hildenbrand-Stral3e ausgehenden
Larmemissionen.

Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass das Plangebiet von den La&rmemissionen der
Tierhaltung sowie der Schief3anlage nicht beeintrachtigt wird. Das Plangebiet ist jedoch maf3-
geblich den Schalleinwirkungen aus dem StralRenverkehr der westlich verlaufenden Hofstetter
Stral3e, der ostlich verlaufenden Bundesstral3e B 294 (Muhlenbacher Stral3e) und der nordlich
verlaufenden Manfred-Hildenbrand-Stral3e ausgesetzt.

Bei der Errichtung von schutzbedirftigen Nutzungen im Einwirkungsbereich von Stral3enver-
kehrslarm ist die Einhaltung der Orientierungswerte nach DIN 18005 Beiblatt 1 anzustreben.
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Die Orientierungswerte fir allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) im Tag- und 45 dB(A) im
Nachtzeitraum werden an der geplanten Bebauung entlang der Manfred-Hildenbrand-Stral3e
im allgemeinen Wohngebiet um bis zu 9 dB(A) im Tag- und Nachtzeitraum tberschritten (siehe
Anlage 3 und 4 im Anhang).

Die hoher angesetzten Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverord-
nung) fur allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) im Tag- und 49 dB(A) im Nachtzeitraum wer-
den an der geplanten Bebauung entlang der Manfred-Hildenbrand-Straf3e im allgemeinen
Wohngebiet um bis zu 5 dB(A) im Tag- und Nachtzeitraum Gberschritten. Es werden somit
Schallschutzmal3nahmen erforderlich.

Grundsatzlich kommen folgende MalRnahmen zum Schallschutz in Betracht:

1. Raumliche Trennung zwischen Schallquellen und schutzbedurftigen Nutzungen (Tren-
nungsgrundsatz)

2. Aktiver Schallschutz (wie beispielsweise Larmschutzwélle oder -wande)
3. Passiver Schallschutz (bspw. Schallschutzfenster)

Der Trennungsgrundsatz wirde im Plangebiet die raumliche Trennung zwischen den mal3-
geblichen Schallquellen und geplanten schutzbedirftigen Nutzungen verlangen. Ein bloRes
Abricken der Bebauung von der Stral3e wirde den stadtebaulichen Zielen zuwiderlaufen und
dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden widersprechen.

Ein aktiver Larmschutz, der moglichst nah an der mafigeblichen Schallquelle zu errichten ist
und eine entsprechende H6he und Lange aufweisen muss, wiirde aufgrund der geringen Zahl
an beginstigten Personen (1. Baureihe), einer nicht im Verhéaltnis stehenden Beeintrachtigung
des Ortshilds sowie der hohen Kosten, nicht in Frage kommen. Insbesondere in den oberen
Stockwerken kann gemaf} des Schallgutachtens keine effiziente Schallabschirmung erreicht
werden.

Der erforderliche Schallschutz fir im Plangebiet vorgesehene schutzbedirftige Raume ist des-
halb mit passiven MaRnahmen sicherzustellen.

Die vom Schallgutachter vorgeschlagenen Schallschutzmaf3nahmen sind zum einen Luftungs-
einrichtungen fur schutzbedurftige AufenthaltsrAume mit Uberwiegender Schlafnutzung zum
Schutz vor StraRenverkehrslarm im Nachtzeitraum. Im Tagzeitraum wird davon ausgegangen,
dass eine StoRluftung durch ein kurzzeitiges Offnen der Fenster (in Abhangigkeit des AuRRen-
schallpegels) zugemutet werden kann. Im Nachtzeitraum sollten dagegen insbesondere
Schlafraume Uber eine ausreichende, vom Handeln der Bewohner unabhangige, Frischluftzu-
fuhr verfigen. Demnach wird bei Schlafraumen ab einem nachtlichen Auf3enschallpegel von
Uber 45 dB(A) eine schallgedammte, fensterunabhéngige Liftungseinrichtung notwendig, so-
fern im Schlafraum keine Luftungsmoglichkeit tber eine larmabgewandte Fassade (mit Schal-
limmissionen von < 45 dB(A) im Nachtzeitraum) besteht.

Im vorliegenden Fall sind entsprechend fur schutzbedirftige Aufenthaltsraume mit Uberwie-
gender Schlafnutzung auf den in Abb. 24 dargestellten Flachen mit Schallimmissionen aus
dem StralBenverkehr von > 45 dB(A) im Nachtzeitraum geeignete Luftungseinrichtungen (wie
bspw. passive Aulendurchlasselemente) vorzusehen, sofern im Schlafraum keine
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Luftungsmaglichkeit Gber eine larmabgewandte Fassade (mit Schallimmissionen von < 45
dB(A) im Nachtzeitraum) besteht.

Anlage 2.3: Schallimmissionen im Nachtzeitraum
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Abb. 24: Schallimmissionen im Nachtzeitraum

(Quelle: Schallgutachten)

AulRerdem bedarf es passiver Schallschutzmaf3nahmen gegen den mal3geblichen Aul3enpe-

gellarm. Der erforderliche passive Schallschutz (erforderliche Luftschalldammung von Aul3en-

bauteilen gegen Aul3enlarm) ist gemald 8 3 Abs. 1 und 8 14 Abs.1 Landesbauordnung fur

Baden-Wirttemberg (LBO) /15/ sowie gemaR Ziffer A 5 Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen — VwV TB — Baden-Wirttemberg /16/ nach DIN 4109-1:2018-01 /7/ zu be-

messen. Der Nachweis ist im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens zu er-

bringen und richtet sich nach den rechtlichen Anforderungen zum Zeitpunkt der Errichtung des
Bauwerks.

In nachfolgender Abbildung sind die maf3geblichen Aufzenlarmpegel gemanr DIN 4109-1:2018-
01, flachenhaft bei Berechnung mit freier Schallausbreitung im Plangebiet fiir die maf3geblich
betroffene Geschosshéhe in einer Hohe von 8,5 m tiber Grund (entspricht etwa der Hohe des
2. OG) fur den Tagzeitraum dargestellt. Die Luftschalldammung der Auf3enbauteile von schutz-
bedurftigen Aufenthaltsraumen ist zum Schutz vor Auf3enlarm in Abhangigkeit der Raumart
gemalf Ziff. 7 DIN 4109-1:2018-01 zu bemessen. Der Nachweis ist im Rahmen des baurecht-
lichen Genehmigungsverfahrens zu erbringen und richtet sich nach den rechtlichen Anforde-
rungen zum Zeitpunkt der Errichtung des Bauwerks.
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Anlage 3: MaRgeblicher AuBenlarmpegel gemaR DIN 4109-1:2018-01 t’_“ RBAU0 43240, 432400 432480 432500
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Abb. 25: MaRgeblicher AuRenlarmpegel

(Quelle: Schallgutachten)

Die Abbildung zeigt die freie Schallausbreitung ohne geplante Bebauung. Das Schallgutachten
untersuchte aufl3erdem die Schallausbreitung mit der geplanten Bebauung (s. Schallgutachten
Anlage 4.2 — 5.2). Aus dem Schallgutachten geht hervor, dass die erste Baureihe besonders
von den Schallimmissionen betroffen sind, wahrend die Werte in den nachfolgenden Baurei-
hen aufgrund der schallschutzenden Wirkung der vorgelagerten Baureihe abnehmen. Da nicht
garantiert werden kann, dass die erste Baureihe prioritar fertiggestellt wird, wird im Bauleit-
planverfahren als Bewertungsgrundlage die freie Schallausbreitung als Grundlage genom-
men. Eine bereits vorhandene Bebauung kann jedoch beim schalltechnischen Nachweis im

Baugenehmigungsverfahren beriicksichtigt werden.
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TECHMSCHER UNWELTSCHUTZ
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Abb. 26: Schallimmissionen im Tageszeitraum — mit Bebauung
(Quelle: Schallgutachten)

Anmerkung:
Die DIN 4109-1:2018-01 ist im Rathaus einsehbar.

Nach der Durchfuhrung der Offenlage wurde eine Verschiebung von drei Baufenstern — unter
anderem an der PlanstraRe C vorgenommen. Da die neuen Baufenster nicht naher an die
Schallquellen heranrticken, &ndern sich die in der schalltechnischen Untersuchung ermittelten
Messerwerte nicht. Eine Uberarbeitung des Gutachtens ist deshalb nicht erforderlich.

Geruch

Der Immissionswert von 10 % Jahresgeruchsstundenh&ufigkeit nach TA Luft 2021 wird im
Groliteil des Plangebiets eingehalten, wodurch keine Nutzungseinschrankungen fir die ge-
plante Wohnbebauung bestehen. Im Ubergangsbereich zwischen landwirtschaftlicher Nut-
zung / AuBenbereich und der geplanten Nutzung ist ein Zwischenwert von < 15 % Jahresge-
ruchsstundenhaufigkeit einzuhalten. Zwei der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen
befinden sich an der Grenze zu Bereichen, die 2 15 % Jahresgeruchsstundenhaufigkeit auf-
weisen (s. Abb. 27). Sollte die Wohnbebauung bis zu Grenze dieser Baufelder heranreichen,
sind schutzbediirftige Raume in diesen Bereichen mit einer Au3enluftansaugung von abge-
wandten Fassaden (< 15 % Jahresgeruchsstundenhaufigkeit) zu beluften (Bellftungsanlage),
um die Hausbewohner vor Geruchsimmissionen zu schitzen.
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Abb. 27: in Gelb: Baufelder an der Grenze zu Bereichen mit 2 15 % Jahresgeruchsstundenhaufigkeit

(Quelle: Geruchsgutachten)

@ CpenSireetiap (and) cantibutors, CC-BY-SA

8.13. Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festgelegten Baumstandorte basieren auf
dem stadtebaulichen Konzept. Das Konzept sieht entlang der HaupterschlieBungsstraf3en
PlanstraRe A, B und C straRenseitig Baume vor, die dem Gebiet eine klare Struktur und hie-
rarchische Gliederung verleihen. Als zentrale Achsen markieren sie das ,griine Riickgrat‘ des
Quartiers und integriert die angrenzenden Bereiche harmonisch.

Die Baume entlang der StraBe schaffen eine griine Kulisse, die nicht nur die Hauptstral3en,
sondern das gesamte Quartier aufwertet. Gleichzeitig leisten sie einen wichtigen Beitrag zur
Klimaanpassung: Durch die Verschattung des 6ffentlichen Raums verringern sie Hitzeentwick-
lung, férdern das Wohlbefinden der Bevdlkerung und steigern die Wohn- und Aufenthaltsqua-
litat.

Die Verwendung standortgerechter und uberwiegend heimischer Laubbaume stellt sicher,
dass die Pflanzungen optimal an die 6rtlichen klimatischen Verhéltnisse angepasst sind. Dies
tragt zur Widerstandsfahigkeit der Vegetation bei und starkt die heimische Biodiversitat sowohl
fur die lokale Flora, als auch fir die lokale Fauna.
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Die Verpflichtung zur dauerhaften Unterhaltung und Pflege gewahrleistet den langfristigen Er-
halt der Wohn- und Aufenthaltsqualitat. Baume sind bei Abgang durch gleichwertig zu erset-
zen, um eine schleichenden Reduzierung des Grinanteils im Gebiet zu verhindern und die
Qualitaten des Quartiers langfristig zu erhalten.

Die Moglichkeit, die eingetragenen Pflanzstandorte um bis zu 3,0 m zu verschieben, ermdg-
licht die notwendige Flexibilitdt, um auf praktische Gegebenheiten wie Leitungsfihrungen,
Grundstiickszuschnitte oder andere infrastrukturelle Anforderungen reagieren zu kénnen.

Die Festsetzungen zu den Pflanzquartieren stellt sicher, dass gute Standort- und Wachstums-
bedingungen (ausreichend Platz fur den Wurzelraum, Standfestigkeit, Wasser- und Nahr-
stoffversorgung, Vitalitat) der Baume erfillt sind und ein Abgang vermieden wird. So kdnnen
die StralRenb&ume auch im stadtischen Umfeld Giberleben. Weitere 6ffentliche Baumpflanzun-
gen sollen im Rahmen der Ausfiihrungsplanung zur ErschlieRung berticksichtigt werden.

Eine flachendeckende Begriinung tragt zur positiven Entwicklung des Mikroklimas sowie dem
allgemeinen Erscheinungsbild des Wohngebiets bei. Die Gesamtaufbauhthe der Uberde-
ckung der Tiefgaragen muss deshalb mindestens 70 cm betragen. Die 70 cm beinhalten neben
der Substratschicht auch z. B. die Drainage- und Abdichtungsschicht. Um eine ausreichende
Bepflanzung oberhalb der Tiefgarage gewéahrleisten zu kénnen, die auch gréRere Straucher
und Baume umfasst, wird eine Substratschicht von mindestens 70 cm empfohlen. In der Aus-
fuhrungsplanung muss die Substratschichtdicke fir die Begriinung mit den Belangen der Sta-
tik, Traglast und Wirtschaftlichkeit der Tiefgarage abgewogen werden.

Um eine ausreichende Durchgriinung im gesamten Quartier zu erwirken, sind pro angefange-
nen 300 m? privater Grundstiicksflache jeweils mindestens ein Laubbaum anzupflanzen, dau-
erhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Allgemein gilt, dass Gehdlze (Baume, Straucher, Bische, Hecken) insektenfreundlich, stand-
ortgerecht und Uberwiegend heimische Arten anzupflanzen sind. Die Verwendung invasiver
und potenziell invasiver Arten gemalf3 Unionsliste zur EU-Verordnung Nr. 1143 / 2014 uber
invasive gebietsfremde Arten ist unzulassig, um die lokale Flora und Fauna zu schiitzen. Die
invasiven und potenziell invasiven Arten sind beispielsweise hier abrufbar: https://neobi-
ota.bfn.de/invasivitaetsbewertung/gefaesspflanzen.html

.Standortgerecht”: Baume sind standortgerecht, wenn diese gut mit dem Standort zurechtkom-
men. Das bedeutet, dass diese z.B. im innerstadtischen Bereich als Strallenbaume tausalzre-
sistent sind und/oder die gewéahlte Art an die Feuchtigkeit / Trockenheit des Bodens angepasst
ist. Okologischer Fachstandard sind die sogenannten Zeigerwerte von ELLENBERG, H.
(1982) ,Die Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen* zu den Nahrstoff-, Wasser-, Licht- und
sonstigen Standortanspriichen.

heimisch®: Einheimisch sind in Mitteleuropa Pflanzensippen, die nach der Eiszeit unabhangig

vom Menschen eingewandert und unter aktuellen Klimabedingungen aufRerhalb menschlicher
Kultur fortpflanzungsfahig sind. Die weitergehende Einschrénkung ,gebietsheimischer Ge-
holze* erfolgt anhand der Herkunftsgebiete (Eingrenzung auf BW z.B. hier: https://www.au-
tochthon.del/liste-einheimischer-gehoelzarten/).
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Luberwiegend®: Durch den Begriff ,liberwiegend” wird festgesetzt, dass mindestens >50 % ein-
heimische Gehdblze zu pflanzen sind. Es gibt Gehdlze, die sowohl heimisch sind, als auch dem
Standort gerecht werden. Diese sind Uberwiegend zu verwenden. Trotz des Mindestanteils
von >50% bleibt immer noch ausreichend Gestaltungsspielraum fiir Mischungen mit nicht-ein-
heimischen Ziergehdlzen.

Unzulassige invasive und potenziell invasive Arten:

Invasive Arten:

Cabomba caroliniana (Karolina-Haarnixe), Humulus scandens (Japanischer Hopfen), Lud-
wigia x kentiana (Kent-Heusenkraut), Phedimus stolonifer (Auslaufer-Asienfettthennen), Sal-
vinia molesta (Lastiger Schwimmfarn), Acer negundo (Eschen-Ahorn), Ailanthus altissima
(Drusiger Gotterbaum), Asclepias syriaca (Echte Seidenpflanze), Azolla filiculoides (GrofR3er
Algenfarn), Celastrus orbiculatus (Rundblattriger Baumwiirger), Crassula helmsii (Nadelkraut),
Cynodon dactylon (Gewdhnliches Hundszahngras), Elodea canadensis (Kanadische Wasser-
pest), Elodea nuttallii (Nuttall-Wasserpest), Epilobium ciliatum (Driisiges Weidenrdschen),
Fallopia bohemica (Bastard-Fligelkndterich), Fallopia japonica (Japanischer Fliigelknéterich),
Fallopia sachalinensis (Sachalin-Flugelknéterich), Fraxinus pennsylvanica (Rot-Esche), Gale-
obdolon argentatum (Silberblattrige Goldnessel), Heracleum mantegazzianum (Riesen-Béren-
klau), Hydroctyle ranunculoides (Hahnenful3-Wasserblatt), Impatiens glandulifera (Drisiges
Springkraut), Koenigia polystachya (Himalaya-Bergknoterich), Lagarosiphon major (Grof3e
Schlingwasseralge), Ludwigia grandiflora (Grof3blitiges Heusenkraut), Lupinus polyphyllus
(Stauden-Lupine), Lysichiton americanus (Gelbe Scheinkalla), Myriophyllum aquaticum (Bra-
silianisches Tausendblatt), Myriophyllum heterophyllum (Verschiedenblattriges Tausendblatt),
Phedimus spurius (Kaukasus-Asienfettthenne), Pinus strobus (Weymouth-Kiefer), Populus ca-
nadensis (Kanadische Pappel), Prunus serotina (Spéate Trauben-Kirsche), Pseudotsuga men-
ziesii (Grine Douglasie), Quercus rubra (Rot-Eiche), Rhododendron ponticum (Pontische Al-
penrose), Robinia pseudoacacia (Gewohnliche Robinie), Rosa rugosa (Kartoffel-Rose),
Sarracenia purpurea (Rotbraun Schlauchpflanze), Solidago canadensis (Kanadische Gold-
rute), Solidago gigantea (Riesen-Goldrute), Spartina anglica (Englisches Schlickgras), Sym-
phyotrichum lanceolatum (Lanzett-Herbstaster), Symphyotrichum novi-belgii (Neubelgien-
Herbstaster), Syringa vulgaris (Gewohnlicher Flieder).

Potenziell invasive Arten:

Ambrosia artemisiifolia (Beiful3-Ambrosie), Amelanchier spicata (Besen-Felsenbirne), Amor-
pha fruticosa (Gewdhnlicher Bastardindigo), Berberis thunbergii (Thunberg-Berberitze), Bi-
dens frondosa (Schwarzfriichtiger Zweizahn), Buddleja davidii (Gewohnlicher Sommerflieder),
Bunias orientalis (Orientalische Zackenschote), Cornus sericea (Seidiger Hartriegel),
Cotoneaster dammeri (Teppich-Zwergmispel), Cotoneaster horizontalis (Facher-Zwergmis-
pel), Dianthus giganteus (Riesen-Nelke), Elaeagnus angustifolia (Schmalblattrige Olweide),
Epilobium brachycarpum (Kurzfriichtiges Weidenrdschen), Erigeron annuus (Einjahriges
Berufkraut), Helianthus tuberosus (Topinambur), Hyacinthoides x massartiana (Bastard-Ha-
sengléckchen), Impatiens balfouri (Balfour-Springkraut), Lemna minuta (Zierliche Wasser-
linse), Lemna turionifera (Rote Wasserlinse), Lonicera henryi (Henry-Heckenkirsche),
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Lonicera japonica (Japanisches Geil3blatt), Lonicera tatarica (Tataren-Heckenkirsche), Lycium
barbarum (Gewohnlicher Bocksdorn), Phytolacca americana (Amerikanische Kermesbeere),
Pinus nigra (Schwarz-Kiefer), Pistia stratiotes (Wassersalat), Prunus laurocerasus (Pontische
Lorbeerkirsche), Rhus typhina (Essigbaum), Rubus armeniacus (Armenische Brombeere),
Rudbeckia laciniata (Schlitzblattriger Sonnenhut), Silphium perfoliatum (Durchwachsene
Silphie), Vaccinium x atlantica (Amerikanische Strauch-Heidelbeere), Vallisneria spiralis (Ge-
wohnliche Wasserschraube), Viburnum rhytidophyllum (Runzelblattriger Schneeball), Acaena
novae-zelandiae (Piripiri-Stachelniisschen), Allium paradoxum (Wunder-Lauch), Amaranthus
tuberculatus (Warzenfriichtiger Fuchsschwanz), Artemisia verlotorum (Verlot-Beiful3), Clayto-
nia perfoliata (Tellerrkraut), Coreopsis grandiflora (Grol3blumiges Madchenauge), Coreopsis
lanceolata (Lanzettblattriges Madchenauge), Cotoneaster divaricatus (Gespreizte Zwergmis-
pel), Cyperus esculentus (Erdmandel), Dipsacus strigosus (Schlanke Karde), Dittrichia grave-
olens (Klebalant), Echinocystis lobata (Gelappte Stachelgurke), Echinops exaltatus (Drusen-
lose Kugeldistel), Echinops sphaerocephalus (Driisige Kugeldistel), Galega officinalis (Echte
Geil3raute), Gleditsia triacanthos (Amerikanische Gleditschie), Glyceria striata (Gestreifter
Schwaden), Impatiens edgeworthii (Buntes Springkraut), Impatiens parviflora (Kleinblitiges
Springkraut), Lepidium draba (Pfeil-Kresse), Mahonia aquifolium (Gewohnliche Mahonie), Mi-
mulus guttatus (Gefleckte Gauklerblume), Miscanthus sacchariflorus (Grof3e Stielblitengras),
Miscanthus sinensis (Japanisches Stielblitengras), Muscari armeniacum (Armenische Trau-
benhyazinthe), Oenothera biennis (Zweijahrige Nachtkerze), Oenothera coronifera (Kronen-
Nachtkerze), Parthenocissus quinquefolia agg. (Jungfernreben), Paulownia tomentosa (Kai-
ser-Paulownie), Pinellia ternata (Dreizehblattrige Pinellie), Pinus contarta (Kisten-Kiefer), Po-
tentilla indica (Scheinerdbeer-Fingerkraut), Rubus laciniatus (Schlitzblattrige Brombeere),
Rubus phoenicolasius (Japanische Weinbeere), Sagittaria latifolia (Breitblattriges Pfeilkraut),
Senecio inaequidens (Schmalblattriges Greiskraut), Sicyos angulatus (Haargurke), Solanum
carolinense (Karolina-Nachtschatten), Symphoricarpos albus (Weil3e Schneebeere), Telkia
speciosa (Gewdhnliche Telkie), Toxicodendron radicans (Efeu-Giftsumach).

Baumempfehlungen fir den heimischen Garten

Das Gestaltungsbuch gibt den Bauherren eine Handreichung mit, welche klimaangepasste,
standortgerecht, heimische Arten an Baumen und Strauchern angepflanzt werden konnen. Als
Baumempfehlungen fur die privaten Garten kommen beispielsweise folgende Arten in Frage:

Baume 1. Ordnung (Grol3kronig): Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Liriodendron tulipifera
(Tulpenbaum), Sophora japonica (Pagodenbaum), Tilia x vulgaris pallida (Hollandische Linde)

Baume 2. Ordnung (Mittelkronig): Salix fragilis (Bruchweide), Crataegus laevigata (Zweigriffli-
ger Weilzdorn), Sorbus terminalis (Elsbeere), Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche)

Baume 3. Ordnung (Kleinkronig): Obstbéaume (z. B. Birne, Apfel, Kirsche, Zwetschge), Sorbus
aria (Mehlbeere), Sorbus aucuparia (Eberesche), Cercis siliquastrum (Judasbaum), Salix alba
(Silberweide)
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9. Erlauterung der 6rtlichen Bauvorschriften
9.1. AuRere Gestalt baulicher Anlagen

9.1.1 Dachgestaltung

Die festgesetzte Dachneigung bis 15° fir Hauptgebaude ermdglicht einen modernen und
nachhaltigen Baustil im Sinne eines Flachdachs oder flachgeneigten Dachs mit Dachbegri-
nung in Kombination mit Solarthermie und Photovoltaik. Auch Garagen und Carports sind mit
einem Flachdach oder flachgeneigtem Dach auszufihren. Damit wird der Klimaanpassung
und dem Klimaschutz in Zeiten des Klimawandels Rechnung getragen. Die Dachform von Ne-
benanlagen ist frei wahlbar.

Die Festsetzungen in Bezug auf die Dacheindeckungen dienen der Vermeidung von Blendwir-
kung durch reflektierende Dachflachen. Die Festsetzung zum Dachiiberstand gewahrleistet
ein einheitliches Ortsbild.

Staffelgeschosse sind mit einem Ricksprung von einem Meter gegeniiber den Aul3enwanden
auf der Sud- oder Westseite auszufuihren. Der Ricksprung ist bei Doppelh&usern und Haus-
gruppen auf derselben Seite (entweder auf der Stid- oder der Westseite) auszufihren, um eine
einheitliche Gestaltung zu gewahrleisten.

Bei Doppelhédusern und Hausgruppen ist die Geb&dudehdhe (Oberkante Attika) je Gebaude an
allen Fassadenseiten zwingend einheitlich zu gestalten. Die Geb&ude- und Traufhohen der
Gebéaude untereinander durfen sich unterscheiden. Dies tragt zu einem harmonischen, attrak-
tiven Strafl3enbild bei und greift dabei den stadtebaulichen Gedanken der Abstaffelung auf. Um
den Eigentumerinnen und Eigentimern dennoch Gestaltungsfreiheit zu gewahren, sind Da-
cher innerhalb der Attika im Rahmen der festgesetzten Dachneigung bis 15° frei wahlbar.

Ausnahmen sind im Rahmen der zulassigen Dachneigungen und -formen innerhalb eines Bau-
fensters moglich, sofern die betroffenen Eigentiimerinnen und Eigentiimer sich einvernehmlich
auf die gleiche Dachform und -neigung einigen und dies durch eine Baulast sichern.

9.2. Werbeanlagen

Die Festsetzungen zu den Werbeanlagen sollen einer Uberdimensionierung von Werbefla-
chen vorbeugen. Werbeanlagen mit Licht und Booster sind zusétzlich unzuldssig, um unnétige
Lichtverschmutzung mit Stérwirkungen auf Mensch und Tier zu vermeiden.

9.3. Grundstiicksgestaltung

Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung eines attraktiven Wohngebiets mit hoher Aufent-
haltsqualitat. Dies wird zum einen durch 6ffentliche hochwertige Grinrdaume und Pflanzungen,
zum anderen aber auch durch das Erlebbarmachen von privaten GriinrAumen im Bereich der
Vorgartenzone. Um die Versiegelung innerhalb der Vorgartenzone zu reduzieren, dirfen ins-
gesamt nicht mehr als 70 % der Flachen durch Zuwegungen und Stellplatze befestigt werden.
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Vorgartenzone

Ruckwartiger Bereich

Abb. 28: Vorgartenzone und riickwartige Bereiche der Baugrundstiicke

(Quelle: bhmp, 2026)

Die Regelungen zu den nicht Gberbauten Grundstiicksflaichen unterstiitzen einen Grundzug
der Planung, das Baugebiet mit der umgebenden Landschaft zu verzahnen. Eine vollstandige
Befestigung von nicht Giberbauten Grundstiicksflachen wird dadurch ausgeschlossen.

Zur Sicherstellung der Niederschlagsentwésserung ist auf Grundstlicken, die an Entwéasse-
rungsgraben anschlie3en, das Geldnde so zu gestalten, dass das durch die Gesamtentwas-
serungsplanung vorgesehene Grabenprofil sichergestellt wird und das Niederschlagswasser
dem offentlichen Entwésserungsgraben zugeleitet werden kann. Die erforderlichen Hohen
sind in der Planzeichnung eingezeichnet.

9.3.1 Einfriedungen

Es werden verschiedene Einfriedungshdhen fur die ,Vorgartenzone® sowie die ,Rickwartigen
Bereiche" festgesetzt (s. Abb. 28).

In den Vorgartenzonen sollen die Vorgaben zur Hohe der toten und lebenden Einfriedungen
eine wand- und mauerartige Barrierewirkung, eine optische Einengung des Stral3enraums so-
wie eine Abschottungswirkung durch hohe und massive Einfriedungen verhindern. Letzteres
beeintrachtigt das Straf3enbild und somit die Aufenthaltsqualitat erheblich. Die niedrigeren Ein-
friedungen werten das StralRenbild auf, indem die gartnerisch anzulegenden privaten Freifla-
chen erlebbar gemacht werden. Durch eine attraktive Gestaltung der Einfriedungen entstehen
lebendige StralRenrdume, die die Aufenthaltsqualitat fiir Anwohnende, zu Full Gehende und
Radfahrende erhdhen. Neben dem gestalterischen Aspekt schaffen die offenen Strukturen der
Einfriedungen Lebensraum fiir Kleintiere und erhéhen die Verkehrssicherheit in den Ein- und
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Ausfahrbereichen sowie in den Kreuzungsbereichen. Eine Kombination aus lebenden und to-
ten offenen Einfriedungen wird begruf3t.

Im ,Ruckwartigen Bereich* soll ein angemessenes Mal3 an Sichtschutz und Privatsphére fur
die Anwohnenden gewéhrleistet werden. Tote Einfriedungen sind offen zu gestalten. Ge-
schlossene Einfriedungen sind aufgrund der wand- und mauerartigen Barrierewirkung, eine
optische Einengung des StraRenraums und einer Abschottungswirkung unzulassig. Eine Kom-
bination aus lebenden und toten offenen Einfriedungen wird auch hier begrift.

Sichtschutzstreifen aus Kunststoff haben eine mauerartige Wirkung und beeintrachtigen das
Ortsbild erheblich, dementsprechend sind sie im gesamten Baugebiet unzulassig. Insbeson-
dere an der Manfred-Hildenbrand-Stral3e, die als Verbindungsstral3e dient, soll diese mauer-
artige Wirkung vermieden werden.

Stacheldrahtzaune bergen ein erhdhtes Verletzungsrisiko und sind dementsprechend unzu-
lassig.

Fur die lebenden Einfriedungen wird eine Pflanzauswahl empfohlen, die im Rahmen eines
Gestaltungshandbuchs entwickelt wurde. Die empfohlenen Arten erlauben ein einheitliches
und harmonisches StralRenbild, lassen aber auch gestalterische Freiraume fir die einzelnen
Eigentimerinnen und Eigentiimer zu. Bei der Auswahl wurden heimische Gehdlze in Verbin-
dung mit klimaangepassten Arten beachtet. Die Auswahl wurde auch hinsichtlich des finanzi-
ellen Aufwands, des Wachstumszeitraums und der 6kologischen Wertigkeit getroffen.

9.5. Versorgungsleitungen

Es wird eine unterirdische Fihrung von Versorgungsleitungen festgesetzt, um die stadtebau-
lich unattraktive Erscheinung von oberirdischen Leitungen und Masten im Ortsbild zu vermei-
den.

9.6. Stellplatzverpflichtung

Die Festsetzung eines nach Wohnungsgrof3en differenzierten Stellplatzschliissels dient der
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Stellplatzversorgung im Plangebiet. Als landlich ge-
pragte Stadt weist Haslach im Kinzigtal eine h6here Pkw-Abhangigkeit auf. Um zukunftigen
Parkdruck sowie Verdrangungsbewegungen in angrenzende Bestandsgebiete vorzubeugen,
ist eine ausreichend dimensionierte Stellplatzanzahl erforderlich.
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Haushalte mit gréReren Wohnungen verfigen erfahrungsgemal haufiger tber zwei Kraftfahr-
zeuge, wahrend kleinere, auf Ein- oder Zweipersonenhaushalte ausgerichtete Wohnungen in
der Regel einen geringeren Stellplatzbedarf aufweisen.

Durch die Staffelung der Stellplatzanforderungen nach Wohnflache wird sichergestellt, dass
der ruhende Verkehr nicht in den 6ffentlichen StralRenraum verlagert wird und die Wohn- und
Aufenthaltsqualitat im Quartier dauerhatft erhalten bleibt.

9.7. Zulassigkeit von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (z. B. Solarzaune) sind im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften unbeschrankt zuléssig.

10. Flachenbilanz

Tab. 3: Flachenbilanz im Geltungsbereich

Geltungsbereich Flache Anteil
Wohngebietsflache 16.895 m2 66 %
offentliche Griunflache mit Zweckbe- 3365 m?2 13 %
stimmung ,Parkanlage”
offentliche Verkehrsflache 3.970 m2 15 %

- Davon ErschlieRung 3.250 m2 12 %
- Davon Stral3enbegleitgriin 720 m? 3%
Entwasserung 1420 m? 5%
- AuRengebietsgraben 950 m2 4%
- Graben im Wohngebiet 470 m? 1%
Summe:
Geltungsbereich Bebauungsplan 25.650 m? 100 %

Bresch Henne Mihlinghaus Planungsgesellschaft 22045




	1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung
	2. Geltungsbereich
	2.1. Lage, Abgrenzung, Größe des Geltungsbereichs
	2.2. Städtebauliche Bestandsaufnahme
	2.2.1 Nutzungen
	2.2.2 Ver- und Entsorgung
	2.2.3 Erschließung
	2.2.4 Störfallbetriebe und Altlasten
	2.2.5 Emissionen
	2.2.6 Überschwemmungen
	2.2.7 Kampfmittel
	2.2.8 Landwirtschaft
	2.2.9 Impressionen Plangebiet


	3. Übergeordnete Vorgaben
	3.1. Regionalplanung
	3.2. Flächennutzungsplan
	3.3. Bestehende Bebauungspläne
	3.4. Rechtlich geschützte Gebiete und Objekte

	4. Verfahren
	5. Artenschutz
	6. Planungskonzept
	6.1. Allgemeine Zielsetzung und Grundzüge der Planung
	6.2. Bebauungskonzept
	6.3. Verkehrserschließung
	6.4. Ver- und Entsorgung
	6.5. Freiraum / Ökologie / Klimaschutz

	7. Entwässerungskonzeption
	8. Erläuterung der planungsrechtlichen Festsetzungen
	8.1. Art der baulichen Nutzung
	8.1.1 Allgemeines Wohngebiet

	8.2. Maß der baulichen Nutzung
	8.2.1 Höhe baulicher Anlagen
	8.2.2 Grundflächenzahl
	8.2.3 Anzahl der Vollgeschosse und Geschossflächenzahl

	8.3. Bauweise
	8.4. Überbaubare Grundstücksflächen
	8.5. Stellung der baulichen Anlagen
	8.6. Flächen für Stellplätze, (Tief-)Garagen und Carports
	8.7. Flächen für Gemeinschaftsanlagen
	8.8. Verkehrsflächen
	8.9. Abwasserbeseitigung, Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
	8.10. Öffentliche Grünflächen
	8.11. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	8.11.1 Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldräumung
	8.11.2 Lichtinduzierte und insektenschonende Außenbeleuchtung
	8.11.3 Metalloberflächen
	8.11.4 Versickerungsfähige Oberflächenbefestigungen
	8.11.5 Dachbegrünung
	8.11.6 Vermeidung von Vogelschlag
	8.11.7 Schutzmaßnahmen für Amphibien
	8.11.8 Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz

	8.12. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG
	8.13. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

	9. Erläuterung der örtlichen Bauvorschriften
	9.1. Äußere Gestalt baulicher Anlagen
	9.1.1 Dachgestaltung

	9.2. Werbeanlagen
	9.3. Grundstücksgestaltung
	9.3.1 Einfriedungen

	9.4. Aufschüttungen und Abgrabungen
	9.5. Versorgungsleitungen
	9.6. Stellplatzverpflichtung
	9.7. Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien

	10. Flächenbilanz

